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NÖ landwirtschaftlicher Förderungsfonds
Tätigkeitsbericht 2016

Förderungen
In Entsprechung des § 10 Abs. 1 des NÖ land-
wirtschaftlichen Förderungsfonds- und  Sied-
lungsgesetzes 1972, LGBl. 6645-4, wurden im
Berichtsjahr nachstehende Maßnahmen geför-
dert.

1. Güterwegebau
Ein entsprechendes ländliches Wegenetz ist eine
der Voraussetzungen, um eine zeitgemäße und flä-
chendeckende Bewirtschaftung landwirtschaftli-
cher Betriebe zu sichern. Besonders für Bergbau-
ernbetriebe (Hofzufahrten) ist eine finanzielle
Unterstützung sehr wichtig. Im Jahr 2016 wurden
dafür Mittel in Höhe von € 19.330,00 neben den

Fördermaßnahmen der Ländlichen Entwicklung
zur Verfügung gestellt.

2. Agrar Plus
Für die Firma Agrar Plus, welche unter anderem
Grundlagen für die Koordination und Umset-
zung von Innovationsprojekten für die Themen-
bereiche „Regionalität zur Stärkung des ländli-
chen Raumes“, „Energieeffizienz“ und „Umwelt
und Klima“ erarbeitet, wurde im Jahr 2016 für
diese Tätigkeiten und zur Aufrechterhaltung der
Regionalbüros in St. Pölten und Hollabrunn ein
Betrag von € 790.000,00 ausgezahlt.
Als Basis für die Unterstützung für die Agrar Plus
dient eine Fördervereinbarung aus dem Jahr 2004.
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3. NÖ Genetikprogramm
Dem NÖ. Genetik Rinderzuchtverband wur-
de  für  das  Jahr  2016  eine  Förderung von
€ 507.500,00 gewährt.
Gegenstand des Programms ist die Durchfüh-
rung und laufende Betreuung der Herdebuch-
führung, die Beratung der Herdebuchbetriebe im
Betriebsmanagement und Qualitätsmanagement
sowie die Organisation und Durchführung von
Messen und Schauen von qualitativ hochwerti-
gen Zuchtrindern. Diese Maßnahme trägt dazu
bei, den hohen Qualitätsstandard in der NÖ-Rin-
derzucht zu erhalten bzw. zu steigern.

4. Kalbinnenaktion
Ziel der Förderung ist die Erhaltung und Qua-
litätsverbesserung der NÖ-Rinderzucht und da-
mit verbunden die Sicherung der traditionellen,
bäuerlichen Landwirtschaft im Benachteiligten
Gebiet Niederösterreichs.
Auf Versteigerungen bzw. vom Verband orga-
nisierter Ab-Hof-Verkäufe wurde der Kauf von
905  weiblichen Zuchtrindern unterstützt. Im
Jahr 2016 wurden dafür Zuschüsse in Höhe von
€ 199.100,00 ausgezahlt.

5. Sturmschadenversicherung
Bis 2015 wurde aus Mitteln des NÖ landwirt-
schaftlichen Förderungsfonds eine Un-terstüt-
zung für den Abschluss einer Sturmschaden-
versicherung für Gewächshäuser in Form einer
Prämienreduktion um 50 % gewährt. Durch eine
Änderung des Hagelversicherungs-Förderungs-
gesetzes im Jahr 2016 erfolgt nunmehr diese Prä-
mienunterstützung in diesem Rahmen und wird
über das Landesbudget finanziert.

6. Soziale Betriebshilfe
Diese Maßnahme – Unterstützung durch Be-
triebshelfer bei krankheitsbedingtem längerem
Ausfall des  Betriebsführers –  wird seit 2016
durch das Landesbudget finanziert.

7. Zuschuss für
Zivildienereinsatz
Der Zivildienereinsatz ist neben dem Einsatz der
Dorf helferinnen eine wichtige soziale Kompo-
nente zur Unterstützung von landwirtschaftli-
chen Betrieben. Bei einem langfristigen Ausfall
des Betriebsführers oder der Betriebsführerin
durch Todesfall, schwerem Arbeitsunfall oder
lang andauernder Krankheit kann ein Zivildiener
zugeteilt werden. Koordiniert werden alle Zivil-
diener von der Abteilung Landwirtschaftsförde-
rung. 2016 standen in NÖ für die Landwirtschaft
20 Zivildiener pro Turnus zur Verfügung, wobei
8 davon vom NÖ landwirtschaftlichen Förde-
rungsfonds mitfinanziert wurden. Im Berichts-
jahr wurden an die Einsatzbetriebe Zuschüsse in
der Höhe von € 55.908,30 ausgezahlt.

8. Zuschuss zu
Agrarinvestitionskrediten
Gemäß den BMLFUW-Richtlinien zur Förde-
rung von Investitionen in der Land- und Forst-
wirtschaft müssen sich die Länder an Förde-
rungsaktionen des Bundes beteiligen. Hierbei
handelt es sich um die Ausfinanzierung der vor
1995 genehmigten Agrarinvestitionskredite im
landwirtschaftlichen Wohnbaubereich.
2016  wurden  Zuschüsse in  der  Höhe  von
€ 2.524,48 ausgezahlt.
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A. Auftrag  und Auftragsdurchführung

Mit Schreiben vom 12. Jänner 2017 beauftragte uns das Amt der NÖ Landesregie-
rung  mit der Prüfung der  Ordnungsmäßigkeit des Rechnungsabschlusses zum
31. Dezember 2016 des NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds im Sinne der
Zielsetzung dieses Fonds.

Diese Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der  Erstellung des Rechnungsab-
schlusses und der Buchführung die gesetzlichen Vorschriften beachtet wurden.

Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vor-
schriften und die berufsüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von
Abschlussprüfungen. Wir weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinrei-
chender Sicherheit die Richtigkeit des Abschlusses gewährleisten soll. Eine absolu-
te Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weil jedem Rechnungslegungs- und inter-
nen Kontrollsystem die Möglichkeit von Fehlern immanent ist und auf Grund der
stichprobengestützten Prüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentli-
che Fehldarstellungen im Rechnungsabschluss unentdeckt bleiben. Die Prüfung
erstreckte sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonder-
prüfungen bilden.

Wir haben den Auftrag in den Monaten Februar bis März 2017 (mit Unterbre-
chungen) durchgeführt. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verant-
wortlichkeit (auch gegenüber Dritten) gelten die von der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Abschlussprü-
fungen (Anlage 4). Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen  der  Ge-
sellschaft und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich
unserer Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber dem Fonds
und gegenüber Dritten kommt§ 275 UGB zur  Anwendung.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchführung samt Belegen, der Rech-
nungsabschluss 2016 sowie vorgelegte Nachweise. Auskünfte erteilten uns die
Mitarbeiter der Abteilung Landwirtschaftsförderung (LF3) sowie die zuständigen
Sachbearbeiter der Buchhaltungsabteilung F1-BU-AH-Fonds des Amtes der NÖ
Landesregierung.
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Die von den Bevollmächtigten unterzeichnete Vollständigkeitserklärung vom
29. März 2017 haben wir zu unseren Akten genommen.

Der im vorliegenden Bericht unter Abschnitt D und E erläuterte Rechnungsab-
schluss besteht aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2016 {Anlage 1)
und der Erfolgsrechnung für das Jahr 2016 (Anlage 2). Um den Berichtsadressaten
auch über die wirtschaftliche Entwicklung des Fonds zusammengefasst zu informie-
ren, haben wir im Abschnitt C „Wirtschaftliche Verhältnisse" die Vermögens-
und Erfolgslage und daraus abgeleitet die Geldflussrechnungin einem Mehrjahres-
vergleich (2012 bis 2016) und die zum 31.12.2016 frei verfügbaren Mittel darge-
stellt.

Dem Statistischen Zentralamt sind gemäß § 3 Abs 1 Z 1 Gebarungsstatistik-
Verordnung (BGBI. II Nr. 361/2002) jährlich die Daten des Rechnungsabschlusses,
die Bilanzdaten, die Daten der Gewinn- und Verlustrechnung und Daten über die
Erwerbstätigkeit mittels Formblättern zu übermitteln. Diese Formblätter sind dem
Bericht in Anlage3beigefügt.

Zum Ausweis der fremdfinanzierten Subventionen zuzüglich kapitalisierter Zinsen
ist folgendes anzumerken:

Die gegebenen Subventionen für Güterwegebau, Telefonbau, Ausbau der Voll-
elektrifizierung, Maßnahmen des ÖPUL sowie „einzelbetriebliche Investitionen und
Beihilfe für die 1. Niederlassung"  (Erweiterung  durch  Landtagsbeschluss vom
29.  Juni 2000) wurden durch die Aufnahme von Darlehen finanziert. Das Land NÖ
übernahm für Darlehen in Höhe von insgesamt€ 108.355.195,74(1.491 Mio S) die
Haftung als Bürge und Zahler, und zwar aufgrund der Landtagsbeschlüsse  vom

16. Dezember 1976
13. Dezember 1979
11. Dezember 1980
03.Dezember 1981
28. Jänner 1982
16. Dezember 1982
20. Dezember 1983

13. Dezember 1984
29. Jänner 1986
18. Dezember 1986
09. April 1987
17. Dezember 1987
15. Dezember 1988
12. Dezember 1996

Der Landtagsbeschlussvom 16.12.1976 stellt den Grundsatzbeschluss zur Finan-
zierung des Güterwegebaues im Wege von Darlehen dar. Es handelt sich dabei um

2
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die Formulierung eines konkreten politischen Programmes; zu dessen Verwirkli-
chung "werden voraussichtlich 108 Mio€ (1,4 Mrd S) Beihilfen  benötigt, ...".  "... zu
dieser Darlehensaufnahme ist  eine Landeshaftung notwendig."

Aufgrund des Landtagsbeschlusses vom 13.12.1979 wurde eine weitere Dar-
lehensaufnahme beschlossen, wobei im  Motivenbericht ausdrücklich festgestellt
wird, "... dieses Darlehen soll ... durch Landesmittel zurückgezahlt werden."

Im  Motivenbericht zum Landtagsbeschluss vom 11.12.1980 ist ebenfalls  ausge-
führt: "... auch dieses Darlehen soll einschließlich der Zinsen vom Land zurückge-
zahlt werden, sofern der Fonds nicht über eigene Mittel verfügt."

Schließlich ist im Motivenbericht zum Landtagsbeschluss vom 28.1.1982 ausge-
führt: "... die Mittel im ordentlichen Haushalt des Landes werden nur mehr in der
Höhe veranschlagt, die zur Rückzahlung aufgenommener Darlehen notwendig ist."

Gleichlautende bzw. ähnliche Formulierungen sind auch in den übrigen Landtags-
vorlagen zu finden.

Mit Landtagsbeschluss vom 11. Juli 1991 wurde die NÖ Landesregierung ermäch-
tigt, in Abänderung bereits bestehender Haftungen gemäß § 1357 ABGB als Bürge
und Zahler der Zusammenfassung aller 18 Darlehen, die dem NÖ landwirtschaftli-
chen Förderungsfonds gewährt wurden, auf ein Einzeldarlehen mit einer Laufzeit
von20Jahrenzuzustimmen.

Am 12. Dezember 1996 wurde vom Landtag beschlossen, die Zweckwidmung der
Landeshaftung für Darlehensaufnahmen des NÖ landwirtschaftlichen Förderungs-
fonds auf Maßnahmen des ÖPUL (Umweltprogramm) zu erweitern. Durch  diese
Erweiterung der Zweckwidmung soll der seinerzeit festgelegte Höchstbetrag der
Haftung nicht berührt werden. Die Finanzierung der Maßnahmen soll durch derzeit
nicht ausgenützte Mittel im Haftungsrahmen erfolgen, wobei die Maßnahmen des
ÖPUL einen Betrag von maximal rd. 20 Mio€ (280 Mio S) ausmachen sollen.

Der Landtag hat am 29. Juni 2000 beschlossen, die Zweckwidmung für die über-
nommene Landeshaftung für eine Darlehensaufnahme des NÖ landwirtschaftlichen
Förderungsfonds für landwirtschaftliche Siedlungsverfahren (1. Tranche) auf die
Maßnahmen „einzelbetriebliche Investitionen und Beihilfe für die 1. Niederlassung"
zu erweitern (2. Tranche). Für den Zweck der landwirtschaftlichen lnvestitionsför-
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derung ist nur eine einmalige Ausnützung des Haftungsrahmens vorgesehen. Die
Finanzierung der Maßnahmen soll durch derzeit nicht ausgenützte Mittel im Haf-
tungsrahmen für das vom NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds aufgenom-
mene Darlehen für Siedlungsverfahren erfolgen. Durch diese Erweiterung der
Zweckwidmung wird der seinerzeit festgelegte Höchstbetrag der Haftung (2. Tran-
che) von€ 18.168.208,54(250 Mio S) nicht berührt. Im Jahr 2001 wurden zu die-
sem Zweck€ 14.825.258,17(204 Mio S) aufgenommen.

Mit Landtagsbeschluss vom 16. November 2006 wurden die bestehenden Haf-
tungen gemäß§ 1357 ABGB (rd. 108 Mio€) für die Darlehen folgendermaßen ge-
ändert:

Reduzierung des Haftungsbetragesbetreffend die „1. Tranche" (von
€ 90.186.987,20 auf€ 34.032.000,00);
Erhöhung des Haftungsbetrages betreffend die „2. Tranche" (von
€ 18.168.208,54 auf€ 26.252.000,00);
Erstreckung der Haftung für 1. und 2. Tranche bis zur vollständigen Tilgung.

In der Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung vom 22. Dezember
2015 wurden die bestehenden  Haftungen folgendermaßen geändert:

die Haftung für Tranche 1 entfällt in Folge vollständiger Tilgung des Kredits,
die Haftung für Tranche 2 bleibt unverändert aufrecht und dient der Refinanzie-
rung der am 31.12.2015 endfälligen Kredite durch die Raiffeisenlandesbank
Wien-NÖ.

Die bestehenden Gesamtverbindlichkeiten des NÖ landwirtschaftlichen Förde-
rungsfonds vermindern sich dadurch. Eine Ausweitung der bereits bestehenden
Haftungsbeträge erfolgte nicht, es wurde lediglich die Laufzeit der Finanzierungen
und damit der Landeshaftung verlängert.

Aus den angeführten Formulierungen geht die Absicht hervor, künftig für Zinsen
und Tilgung der aufgenommenen Darlehen in Form von Landesbeiträgen an den
NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds zu sorgen, d.h. die Ausgaben des Fonds
für die laufenden Annuitäten aus dem Landesbudget zu finanzieren.

Im Hinblick auf diese Refinanzierungsabsichtwerden die in den einzelnen Jahren
gegebenen  Subventionen einschließlich kapitalisierter Zinsen, soweit sie durch

4
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Darlehen finanziert werden, wie in den Vorjahren nicht als Aufwand behandelt,
sondern als Rechnungsabgrenzungsposten eigener Art erfolgsneutral ausgewie-
sen.

Von den Erträgen aus jährlich gewährten Landesbeiträgen werden die Aufwen-
dungen für Kapitaltilgungs- und Zinsenzahlungen (Annuitäten) betreffend die oben
genannten Darlehen mit Landeshaftung offen abgesetzt.
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B. Re chtlich e Verhältnisse

Der "NÖ landwirtschaftlicher Förderungsfonds" gründet seine Rechtspersönlichkeit
auf die Bestimmungen des NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds- und Sied-
lungsgesetzes1972, LGBI 6645.

Der Fonds hat seinen Sitz in St. Pölten.

Organe des Fonds sind das Kuratorium und der Geschäftsführer.

Dem Kuratorium obliegt die Vertretung des Fonds. Es besteht aus so vielen Mit-
gliedern, wie jeweils Mitglieder für die Landesregierung vorgesehen sind. Für jedes
Mitglied ist ein Ersatzmitgliedzu bestellen.

Durch Beschlüsse der NÖ Landesregierungwaren folgende Mitglieder bestellt:

Mitglieder:

LAbg. Bgm. Anton Kasser
VPräs.KOStv. LAbg. Bgm.Karl Moser
LAbg. Michaela Hinterholzer
LAbg. KOStv Ing. Johann Hofbauer
(bis 18.4.2016)
LAbg. Ing. Franz Rennhofer
(ab 19.4.2016)
LAbg. Doris Schmidl
LAbg. Ing. Hermann Haller
Landtagspräs. LAbg.Franz Gartner
LKRJosefEtzenberger
Hermann Priller (bis 5.12.2016)
Klubdir. Dr. Werner Katschnig
(ab 6.12.2016 )

Ersatzmitglieder:

LAbg. Franz Mold
LAbg. Josef Edlinger
Präs.KOStv.LAbg. Mag. Alfred Riedl
LAbg. Bgm. Ing. Franz Rennhofer
(bis 18.4.2016)
LAbg. Bgm. Margit Göll (ab 19.4.2016)

LAbg. Hermann Hauer
LAbg. Bgm. Richard Hogl
LAbg. llona Tröls-Holzweber
LAbg. Herbert Thumpser, MSc
LAbg. Walter Naderer (bis 5.12.2016)
Klubobmann LAbg. Ernest Gabmann
(ab 6.12.2016)

Der Geschäftsführer hat die laufenden Geschäfte zu führen. Ihm  obliegt die
rechtsverbindliche Zeichnung unter Voransetzung der vollen Bezeichnung des
Fonds.
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Landesrat Dr. Stephan Pernkopf ist als für die Angelegenheiten der Land- und
Forstwirtschaft zuständiges Mitglied der Landesregierung Geschäftsführer des
Fonds. Sein Ersatzmitglied ist LAbg. Ing. Manfred Schulz. Die Stellvertreter des
Geschäftsführers in der Vorsitzführung des Kuratoriums sind LAbg. Bgm. Anton
Kasser und Landtagspräs. LAbg. Franz Gartner. Der Geschäftsführer hat folgende
Bedienstete des Amtes der NÖ Landesregierung zu rechtsverbindlicher Zeichnung
bevollmächtigt:

Dipl. 1ng . Ernest Reisinger
Dr.  Andreas Gellner
Dipl. 1ng. Gottfried Angerler

Der Fonds wurde für folgende Aufgaben errichtet:

1. Besorgung der Aufgaben als  Siedlungsträger;
2. Förderung von Maßnahmen gemäß § 2 NÖ landwirtschaftliches Förderungs-

fonds- undSiedlungsgesetz,LGBI 6645, (Siedlungsverfahren);
3. Förderung von Maßnahmen  nach dem NÖ Landwirtschaftsgesetz (LGBI 6100);
4. Ausbau und Erhaltung von Straßen, die vorwiegend zur ordnungsgemäßen Füh-

rung eines oder mehrerer land- oder forstwirtschaftliche Betriebe notwendig
sind oder überwiegend dem Transport land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnis-
se oder Betriebsmittel dienen (land- und forstwirtschaftliche Wege);

5. Förderung von Wohnbauförderungsmaßnahmen wie etwa Baugestaltungsmaß-
nahmen und zur Förderung von Alternativheizungen.

Der Fonds erhält seine Mittel aus

1. Beiträgen desBundes oder eines Fonds des Bundes;
2. Beiträgen des Landes nach Maßgabe des jeweiligen Landesvoranschlages;
3. Beiträgen anderer öffentlich rechtlicher Körperschaften;
4. aufgenommenen Darlehen;
5. den Eingängen von Tilgungsraten und Zinsen (Verzugszinsen) der aus Fonds-

mitteln gewährten Darlehen;
6. den Eingängen von Zinsen angelegter Fondsmittel und
7. aus Spenden, Stiftungen, privaten Zuwendungen und allfälligen sonstigen Ein-

nahmen.

Die Kosten der Verwaltung des Fonds trägt das Land Niederösterreich.
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Der Fonds "NÖ landwirtschaftlicherFörderungsfonds" ist kein Betrieb gewerblicher
Art einer Körperschaft öffentlichen Rechts im Sinne des § 2 Körperschaftsteuerge-
setz 1988 und des § 2 Abs 3 Umsatzsteuergesetz 1972 in der Geltung des Um-
satzsteuergesetzes 1994. Dies wurde vom Finanzamt für Körperschaften mit
Schreiben vom 23. Juni 1989 bestätigt.
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C. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Vermögenslage

31. Dezember Differenz
2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016

TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro
Beitragsforderungen 327 1.385 1.450 1.129 295 -834
Bankguthaben 7.778 8.187 6.824 5.992 6.424 432
Umlaufvermögen
fremdfinanzierte Förderungen
Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

Fondsvermögen
Rückstellung für Förderungen
sonstige Rückstellungen
Rückstellungen
Darlehen mit Landeshaftung
zweckgebundene Mittel
sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten

Summe Passiva

.............8. ......1...0...5...
33.321

... . . ..3...3.....3...2. .1...

41.426

.......... ...4.....6...7...5...
1.381

...... .............. ...9....

.............1.....3...9...0....
33.321
1.990

50

-....-3...5....-3..6..1..
41.426

...... ........ .9. ... .5..7..-2
30.886

..... ....3...0.....8..8...6.

40.458

---- --4--.-8-1··9
2.800

.......................8..
---......2......8...0-.8..

30.886
1.913

32

-----3--2-.·8-3-1--
40.458

--------8-.2--7--4
28.620

---.....2...8......6...2. ...0..

36.894

·----·--4-.-8-2-0-
1.800

............... ........8..

..............1......8...0...8..
28.620

1.584
62

..--. ...3...0.....2...6....6..

36.894

..............7....1...2...1..
26.252

. ........2. .6.....2...5...2..

33.373

. ........ ...4......8...9...7..
800

......................8...

..................8...0...8..
26.252
1.409

7

... .......2...7......6. .6..8.

33.373

..... . .....6. ....7...1...9...
24.224

..........2...4.....2...2. ..4..

30.943

..... . .....4.....9..1...7...
600

.......... .............8.-

. ..... . . .....6...0...8...
24.224
1.194

0

--·--2--5-.-4-1--8-
30.943

------ ----4-0--2
-2.028

..........-..2.......0...2...8.

-2.430

-·- -------2--0-
-200

0
------------
----------2·0-0·

-2.028
-215

-7

. ... .....-.2..... .2..5...0..

-2.430
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2. Erfolgslage

erhaftene  Beiträge
abzgl. Annuität Darlehen
Erträge aus Beiträgen
sonstige Erträge
Finanzertrag aus angelegten Fondsmitteln
Summe Erträge
gele istet e Förderungen
Regulierung Rückstellung für noch zu
verbrauchende Förderungsmittel
Verwaltungsaufwand (inkl. Steuern)
Zinsen für Zwischenfinanzierung
Summe Aufwendungen

Jahresüberschu ss

2012 2013 2014 2015 2016
TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro

5.700 5.610 4.550 3.850 3.780
-2.884 -2.563 -2.574 -2.819 -2.377
2.816 3.047 1.976 1.031 1.403

140 28 0 0 0
22 20 13 2 0

-..-....2......9...7...8..
1.443

... .... ....3.....0. ..9....5..
1.519

. ...- . ...1.......9...8....9..
2.976

..........1......0..3...3...
1.946

-......--1-...4...0...3..
1.574

1.381 1.419 -1.000 -1.000 -200
16 14 12 9 9
5 0 0 0 0

..........2. ...8...4....5.. .......... .2......9..5. .2.. ....- ...1......9...8...8.. -------9-5---5- - ......-.1......3...8.....3..
133 143 1 78 20
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1 Einzahlungen Landesbeiträge
2 + Einzahlunqen für anqeleqte Fondsmittel

2012 2013 2014 2015 2016
TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro

5.467 4.657 4.500 4 020 4.847
22 20 13 2 0

3 Summe Mittelaufbringung 5.489 4.677 4.513 4.022 4.847
4 - Auszahlung von Förderungszuschüssen -1.443 -1.519 -2.976 -1.946 -1.574
5 - Auszahlung von sonstigen Förderungen -127 -104 -14 0 -681
6  + Rückzahlung von Förderungen 122 0 0 150 448
7 - Annuität für Darlehen mit Landeshaftung -2.884 -2.563 -2.545 -2.873 -2.377
8 Summe Förderungen und Darlehenstilauna -4.332 -4.186 -5.535 -4.669 -4.184
9 Netto-Geldfluss aus der Förderungstätiakeit ( Z 3 + 8) 1.157 491 -1.022 -647 663

10 + Einzahlung zweckgebundener Mittel 156 202 192 136 0
11 - Auszahlunq zweckqebundener Mittel -648 -251 -520 -311 -215
12 Netto-Geldfluss aus sonstiger Finanzieruna (Z 10 bis 11) -492 -49 -328 -175 -215
13 - Auszahlungen für Verwaltung -10 -10 -10 -9 -16
14 - Zinsenzahlungen für Zwischenfinanzierung -14 -18 0 0 0
15 - Zahlunqen für Steuern -6 -5 -3 -1 0
16 Veränderung des Finanzmittelbestandes (Z 9+12 bis 14) 635 409 -1.363 -832 432
17 + Finanzmittelanfangsbestand 7.143 7.778 8.187 6.824 5.992
18 = Finanzmittelendbestand 7.778 8.187 6.824 5.992 6.424

4. Darstellung der frei verfügbaren Mittel zum 31.12.2016

Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich
Verbindlichkeiten aus zweckgebundenenMittel
RückstellungenfürBeratungskostenund offene Förderungen
frei verfügbareMittel

6.424.551,50

-1.194.163,17
-608.000,00

4.622.388,33

f i<lucia Wirtscha ftsp rüfungs-
und Steu.erbcrat.ungsgmbH

Finnenbuch:
Handelsgericht Wien

119 0 Wicn
Döblingcr  Hauptstraße 37
(Eingang Reithlegasse16)
Telefon 01 368 02 48
Fax 01 368 02 48 90
officc@proscnz.at

11

Bank:  Erste Bank
BLZ 2011 l
Kro Nr 28433380000

BIC: GIBAAT WW
IBAN: AT26201 l 128433380000



FN 260585p w\vw.prnsenz.at U!D-Nummer:  ATU61625637

PRQSENZ
PARTNER

\\'1rtsd1attsprL1fung Struerbcratung

D. Erläuterungen zur Vermögensrechnung
zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

A. Finanzanlagevermögen

1. Wertrechte € 72,67
31.12.2015: € 72,67

Ausgewiesen wird der Geschäftsanteil an der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-
Wien.

B. Umlaufvermögen

1. Forderungen

1. Beitragsforderungen an Gebietskörper- € 294.769,35
schaften 31.12.2015: € 1.128.805,49

Zusammensetzung:

2015 2016
€ €

Vorfinanzierung  Technische Hilfe 166,50 10.156,99
Vorfinanzierung Landesbeitrag 1.066.836,25 0,00
Vorfinanzierung Projekte RU5 61.802,74 284.612,36

1.128.805,49 294.769,35
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zu Forderung Projekte RU5
Stand am 1. Jänner
Depot
Umbuchung zu Technische Hilfe/
Ausbuchung Spesen
Einzahlungen

2015
€

211.590,96
-61.958,74

30,00
-681.544,49

2016
€

82.878,00
-21.075,26

-30,00
-447.031,98

Bei gewissen Projekten des Naturschutzes tritt die Abteilung Naturschutz (RU5) in
NÖ als Förderungswerber auf. Dabei muss die Abteilung Naturschutz die  Kosten
für die beantragten Projekte vorweg bezahlen. Erst im Nachhinein werden die Be-
lege geprüft und die Förderung bereit gestellt. Aufgrund der Vereinbarung LF3-A-
116/141-2008 vom 11.9.2008 erfolgt die Zwischenfinanzierung der Förderung (EU-
und Landesmittel) durch Begleichung der förderrelevanten Rechnungen durch den
NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds.

Die Depotzahlung der AMA hat sich vermindert, da die Abteilung Naturschutz
(RU5) Zwischenfinanzierungen durch den NÖ landwirtschaftlichen Förderungs-
fonds nicht rückerstattet, sondern um Verrechnung mit dem bestehenden Depot
ersucht hat.

Die zu Jahresende vorfinanzierten Beträge werden 2017 dem NÖ landwirtschaftli-
chen Förderungsfonds rückerstattet werden.

2015
€

2016
€

zu Technische Hilfe
Stand am 1. Jänner 30,00 166,50
Umbuchung von Projekten RU5 -30,00 0,00
Einzahlungen -108,60 -568,30
ausbezahlte Förderungen 275,10 10.558,79
Stand am 31. Dezember 166,50 10.156,99
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Im Rahmen des Programms Ländliche Entwicklung stehen für die administrative
Umsetzung Mittel aus der Maßnahme „Technische Hilfe" zur Verfügung. Ein Teil
davon entfällt auf die so genannte „Länder-Technische Hilfe", die für Organisati-
onsentwicklung, Coaching, Evaluierung, Publizitätstafeln etc. verwendet werden
kann. Diese wird in Form einer Auftragsvergabe ausschließlich von der Programm-
verantwortlichen Landesstelle (in NÖ LF3) abgewickelt. Die  Auszahlung  erfolgt
über das Zahlstellensystem der AMA. Da dies in der Regel bis zu 3 Monate in An-
spruch nimmt, erfolgt eine Vorfinanzierung der offenen Rechnungen aus dem NÖ
Landwirtschaft!ichen Förderungsfonds.

Im Jahr 2015 hat das Programm mit der Laufzeit 2014 bis 2020  begonnen.

II. Guthaben bei Kreditinstituten € 6.424.551,50
31.12.2015: € 5.991.800,30

Das Bankguthaben bei der RaiffeisenlandesbankNÖ-Wien, IBAN AT65 3200 0000
0008 2818 (ordinario) wurde uns anhand von Kontoauszug sowieBankbestätigung
nachgewiesen.Die Verzinsung des Girokontos lagEnde 2016 beiO%.
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C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. fremdfinanzierte Subventionen zu-
züglich kapitalisierter Zinsen*)

€ 24.223.557,76
31.12.2015: € 26 2 5 2.000,00.

Entwicklung:

Stand am 1. Jänner
Tilgung
Stand am 31. Dezember

€

26.252.0 ,00
-2.028.442,24

€

24.223.557,76

") Aufgrund von Landtagsbeschlüssen hat das Land NÖ für diese Beträge die Bürge- und Zahlerhaftungübernommen
und in den Motivenberichtenausgedrückt, künftig für Tilgung und Zinsen in Form von Landesbeiträgen zu sorgen.
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PASSIVA

A. Fondsvermögen €   4.917.230,35
31.12.2015: € 4.897.067,15

Entwicklung: 2015
€

2016
€

Stand am 1. Jänner 4.819.478,31 4.897.067,15
Jahresüberschuss 77.588,84 20.163,20
Stand am 31. Dezember 4.897.067,15 4.917.230,35

B. Rückstellungen € 608.000,00
31.12.2015: € 808.000,00

2015
€

2016
€

1. Rückstellungenfür nochnicht verbrauchte
Förderungsmittel 800.000,00 600.000,00

2. sonstige Rückstellungen 8.000,00 8.000,00
808.000,00 608.000,00

ad 2.
Entwicklung:

Prüfungskosten

Stand am
1.1.

Verbrauch
Auflösung Zuführung Stand am

31.12.
€

8.000,00

€

8.000,00

€

8.000,00

€

8.000,00
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C. Verbindlichkeiten

1. Darlehen mit Haftung des Landes NÖ € 24.223.557,76
31.12.2015: € 26.252.000,00

Das von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien gewährte Darlehen betrifft die Refi-
nanzierung der geleisteten Förderungen für „einzelbetriebliche Investitionen und
Beihilfen für die 1. Niederlassung". Zum 31.12.2015 wurde das ursprüngliche Dar-
lehen bei der Landes-Hypothekenbank NÖ zurückgezahlt und durch ein Darlehen
beider RaiffeisenlandesbankWien-NÖ mit 12 Jahren Laufzeit refinanziert.

Die NÖ Landesregierung hat für dieses Darlehen die Haftung als Bürge und Zahler
gemäß§ 1357 ABGB übernommen.

Entwicklung € €

Konto AT64 3200 0011 0008 2818
Stand am 1. Jänner 26.252.000,00
Raten -2.377.009,04
Zinsen 348.566,80
Stand am 31. Dezember 24.223.557,76

Das Darlehen stimmt mit der Kontoabschlussrechnungder Bank überein.

Der Kredit ist in 24 halbjährlichen Pauschalraten zurückzuzahlen. Die letzte Rate ist
am 31.12.2027 fällig. Der Kredit wird zu einem Fixzinssatz von 1,35 % p.a. verzinst.
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2. sonstige Verbindli chkeiten € 0,00
31.12.2015: € 6.761,14

3. zweckgebundene Mittel (Treuhandkonten) € 1.194.163,17
31.12.2015: € 1.408.850,17

Zusammensetzung:

Aussiedler
EFF (Bundesmittel)
EFF (EU-Mittel)

2015
€

1.408.850,17
0,00
0,00

1.408.850,17

€

2016
€

1.194.163,17
0,00
0,00

1.194.163,17

€
zu Aussiedler (Bundesmittel)
Stand am 1. Jänner 1.584.114,21 1.408.850,17
Einzahlungen 0,00 0,00
ausbezahlte Förderungen -175.264,04 -214.687,00
Stand am 31. Dezember 1.408.850,17 1.194.163,17

Im Berichtsjahr 2016 wurden keine Förderungen für den Europäischen Fische-
reifonds getätigt. Demnach erfolgten auch keine Einzahlungen von Bundes- oder
EU-Mitteln.

Die Fördermittel wurden zur Gänze abgerechnet und beinhalten keinen offenen
Saldo.

Fiducia Wirtschaftsprüfungs-
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Fir menbuch:
Handelsg ericht Wien

1190 Wien
Döblinger Hauptstraße 37
(Eingang Reithlegasse 16)
Telefon 01 368 02 48
Fax 0136802 48 90
oflice@prosenz.at
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E. Erläuterungen zurErfolgsrechnung 2016

1. erhaltene Beiträge € 1.402.990,96
2015: € 1.030.950,99

Zusammensetzung:
2015

€
2016

€

erhaltene Landesbeiträge
davon verwendet für Darlehen mit

3.850.000,00 3.780.000,00

Landeshaftung
Kapitaltilgungen -2.689.359,52 -2.028.442,24
Zinsenzahlungen  -129.689,49 -348.566,80

verfügbare Landesbeiträge  1.030.950,99 1.402.990,96

2. übrige sonstige Erträge € 0,00
2015: € 310,52

F1duciaw1rtschaftsprufungs-
und SteuerberatungsgmbH

Finnenbuch:
Handelsgeric ht Wien

1190 Wien
Döblinger Hauptstraße 37
(Eingang Reithlcgasse 16)
Telefon O1 368 02 48
Fax 0136802 48 90
office@proscnz.at
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3. Aufwand für geleistete Förderungen € 1.374.362,78
2015: € 946.296,00

Zusammensetzung: 2015 2016
€ €

20

Fiducia Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerbcratungsgmbll

Finnenbuch:

1fandelsgcricht Wien 1190 Wien
Döblinger Hauptstraße 37
(Eingang Reithlcgasse 16)
Telefon 01 368 02 48
Fax 01 368 02 48 90

gemäß Budget
Agrar-Plus 733.000,00 790.000,00
NÖ Genetikprogramm 529.500,00 507.500,00
Kalbinnenaktion 209.440,00 199.100,00
Zuschuss für Zivildienereinsatz 47.433,68 55.908,30
Güterwegebau 268.503,00 19.330,00
Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten 4.061,60 2.524,48
Sturmschadenversicherung 130.901,72 0,00
soziale Betriebshilfe 23.456,00 0,00

ausbezahlte Förderungen 1.946.296,00 1.574.362,78
Verbrauch der Rückstellung für noch nicht
ausbezahlte Fördermittel -1.000.000,00 -200.000,00

1.374.362,78 1.374.362,78
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4. sonstige Aufwendungen € 8.945,98
2015: € 9.557,76

a) Steuern € 127,76
2015: € 545,28

2015 2016
Zusammensetzung: € €

Kapitalertragsteuer 545,28 127,76

b) übrige € 8.848,22
2015: € 9.012,48

Zusammensetzung:

Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten
Geldverkehrsspesen

2015
€

8.000,00
1.012,48

2016
€

8.000,00
848,22

9.012,48 8.848,22

6. Zinsen- und Wertpapiererträge € 511,00
2015: € 2.181,09

2015 2016
Zusammensetzung: € €

Bankzinsen 2.181,09 511,00

F1duc 1a W1rtscfialtsprufungs-
und Stcuerbcra tungsgmbH

Finnenbuch:

1190 Wien
Döblingcr Hauptstraße 37
(Eingang Reithlcgasse 16)
Telefo n 01 368 02 48
Fax 0136802 48 90
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F.Bestätigungsvermerk

Bericht zumRechnungsabschluss
Wir haben den beigefügten Rechnungsabschulss des

NÖ  landwirtschaftlichen Förderungsfonds,
St. Pölten

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2016 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr   geprüft.

Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu § 275 Abs 2 UGB (Haftungs-
regelungen bei der Abschlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Gesellschaft)
gegenüber dem Fonds und auch gegenüber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro
begrenzt.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters

Der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und
sachg,erechte Gesamtdarstellung dieses Rechnungsabschlusses in Überein-
stimmung mit den österreichischenunternehmensrechtlichen Vorschriften und den
sondergesetzlichen Bestimmungen und für die internen Kontrollen, die der
gesetzliche Vertreter als notwendig erachtet, um die Aufstellung  eines
Rechnungsabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
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Verantwortung  des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem
Rechnungsabschluss abzugeben. Wir haben unsere Abschlussprüfung in
Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer
Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der
internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing  (ISAs)).
Nach diesen Grundsätzen haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen
einzuhalten und die Abschlussprüfung so  zu  planen und durchzuführen, dass
hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Jahresabschluss frei von
wesentlichen falschen Darstellungen ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen, um
Prüfungsnachweise für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und
sonstigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im
pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. Dies schließt die Beurteilung der
Risiken    wesentlicher beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher
Darstellungen im Rechnungsabschluss ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken
berücksichtigt der Abschlussprüfer das für die Aufstellung und sachgerechte
Gesamtdarsteullng des Rechnungsabschlusses durch die Gesellschaft relevante
interne Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft
abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der
Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der
Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter ermittelten geschätzten Werte in der
Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des
Rechnungsabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen.

F1d uc1a W1rtsc haftsprufungs-
und StcucrbcratungsgmbH

Finnenbuch:

11 90 Wien
Döblinger  Hauptstraße 37
(Eingang Reithlcgasse 16)
Telefon Ol 368  02 48
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer
Beurteilung entspricht der Rechnungsabschluss den gesetzlichen Vorschriften
und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des
NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds zum 31. Dezember 2016 sowie der
Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vor-
schriftenundden sondergesetzlichen Bestimmungen.

Wien, am 29. März 2017

FIDUCIA
Wirtschaftsprüfungs- und

Steuerberatungsgeslelschaft m.b.H.

L
Dr. Michel Prosenz
,Wirtschaftsprüfer

I
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NÖlandwirtschaftlicherFörderungsfonds,St. Pölten Anlage 1

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2016

Aktiva Passiva

......

*) Aufgrund von Landtagsbeschlüssen hat das Land NÖ für diese Beträge die
Bürge- und Zahlerhaftungübernommen und in den Motivenberichten aus-
gedrückt, künftig für Tilgung und Zinsen in Form von Landesbeiträgenzu
sorgen.

31.12.2016 31.12.2015

A. Fondsvermögen
Stand am1. Jänner
Jahresüberschuss
Stand am 31. Dezember

B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für noch nicht verbrauchte

Fördermittel
2. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten
1. Darlehen mit Haftung des Landes NÖ
2. sonstige Verbindlichkeiten
3. zweckgebundene Mittel (Treuhandkonten)

31.12.2016 31.12.2015

A. Finanzanlagevermögen
1. Wertrechte

B. Umlaufvermögen
1. Beitragsforderungenan Gebietskörperschaften
II. Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rec hnung sabgrenzungspo sten
1. fremdfinanzierte Subventionen zuzüglich

kapitalisierterZinsen *)

Euro

............................7. 2,67,

294.769,35
6.424.551,50

1000 Euro

.......................0..

1.129
5.992

Euro

4.897.067,15
20.163 20

1000 Euro

4.819
78

........4..91_7.230,35 .............4.....8..9...7.

800
8

600.000,00
8.000,00

.........6..71.9.320,85

24.223.557,76

........7........1....2.....1...

26.252 .............6. 08.000,00

24.223.557,76
0,00

1.194.163,17

. ........ .. "
808

26.252
7

1.409
......25.417 .720,93 ....... ..27.668

30.942.951,28 33.373 30.942.951,28 33.373



NÖ landwirtschaftlicher Förderungsfonds, St. Pölten Anlage 2

Erfolgsrechnung 2016

erhaltene Landesbeiträge
davon verwendet für Darlehen mit Landeshaftung

3.780.000,00 3.850

Kapitaltilgungen -2.028.442,24 -2.689
Zinsenzahlungen -348 .566,80 1.402 .990,96 -130

2. übrige sonstige Erträge 0,00 0
3. Aufwand für geleistete Förderungen 1.374.362,78 946
4. sonstige Aufwendungen

a) Steuern 127,76 0
b) übrige 8.848,22 9

Bestätigungsvermerk

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Rechnungsabschluss nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften
und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds zum 31. Dezember
2016 sowie der Ertragslage des Fonds für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2016 bis zum 31. Dezember
2016 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Wien, am 29. März 2017

Dr. Michel Prosenz
Wirtschaftsprüfer

I
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j Rechnungsab sch
In Euro

l uss 2016
NÖfdw. Förderungsfonds 1

KZ Bezeichnung

1. Querschnitt

Zuordnung
(Postenlaut Postenverzeichnis Länder)

Summe
o + ao

Haushalt

davon
A85-89

Summe
ohne

A85-89

·

1 91 !SALDO 1: Ergebnis der laufenden Geblirung Jsumme1 minusSumme 2 1 2.048.635,44 1 0,001 2.048.635,441

Einnahmen der Vennögensgebarungohne Finanztransaktionen ___

30Veräußerung vonunbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und cis 0,00
31 Veräußerung vonbeweglichem  Vermögen Unter1<1assen02bis04 0,00

32 Veräuß.erung von aktMerungsfähigenRechten Unterklassen 07 0,00
er ß.erung von Ersatztenen ...Unterklasse 10 _ 0,00

34 Kapitaltransferzahlungenvon Trägemdes offentlichen RechtsGruppen 855 bis 859, 889 0,00

35 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 ohne Stelle 8652. Gruppen 875 0,00
bis 877. 885 bis 888

39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarungohne
Finanztransaktionen)

0,00 0,00 0,00

Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
40 Erwerb von unbewegfichem Vermögen Unterklassen 00, 01, 05und 06 0,00

41 Erwerb vonbeweglichem Vermögen Unter1dassen 02bis 04 0,00

42 Elwerb von al<tivierungsfähigenRechten Unterklasse 07 0.00
43 8werbvon Ersatzletlen Unterklasse 10 0,00
44 Kapitaltransferzahlungenan Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 735 bis 739 0,00

45 Sonstige Kapitaltransferausgaben 'Gruppe,, 745 bis 748 ohne Stelle 7452, Gruppen 755 0,00
bis 757, 785 bis 789, Unterklasse n

49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarungohne
Finanztransaktionen)

0,00 0,00 0,00

92 SALDO 2 : Ergebnisder Ver:mögens -gebarung ohne
Finanztransalctionen

Summe 3 minus Summe4 0,00 0,00 0,00

Einnahmen aus Finanztransaktionen
SÖ-Veräußerung vonBetei figungen und Wertpapieren Unterklasse08und 022 o:oo
51 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Stelle 8652 0,00

Untemehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes
(entspr. A 85-89) und dem Land

52 Entnahmen aus RüCklagen ,-Gruppe 298 o.oo
53 Einnahmenaus der Rückzahlung von Darlehen an Träger desGruppen 240 bis 243, 250 bis 253 0,00

öffenHichen Rechts
54 Einnahmen ausder Rückzahlung von Oanehen an sonstige Gruppen 244 bis 247, 249, 254 bis 257, 259 0.00

Unternehmungenund HauShalte
55 Aufnahme von Finanzschuldenbei Trägern des öffentlichen   Gruppen 340 bis 343,350bis 353 0,00

Rechts
Aufr1ahme vonsonstigen Finanzschulden Gruppen 344 bis 349, 354 bis 359 0,00

57 Einnahmen aus der Rückzahlung von Gruppe [260und] 261 0,00
Haftun9sinanspruchnahmen

58 Aufnahme von sonstigen Schulden Gruppe370 o.oo
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen} 0,00 0,00 0,00

Einnahmen derlaufenden Gebarung
·10-Eigene Steuern

- · Ertragsanteile
12 Einnahmen aus Leistungen
13 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicherTatigkert

14 laufende Transferzahlungenvon Trägemdes öffentlichen
Rechts
Sonstige laufende Transfereinnahmen
Einnahmen aus Veräußerung und sonsUge Einnahmen

19 Summe 1 (laufende Einnahmen)

Unterklassen 83 und 84 ohneGruppen 339und  849

Gruppen 839 und 849

Unter1dasse 81
Untendasse 82 ohneGruppen 826 bis 828 undohne
Stelle 8299
Gruppen 850 bis 854 3.780.000.00

Gruppen 860 bis 863, 870 bis 872, 880 bis 884
Unterklasse 80, Gruppen 826 b,s 828 und Stelle 8299 200.000.00

3.980.511,00

0,00
0,00
0,00

511,00

3.780.000.Ö

0,00

200.000.00

0,00 3.980.511,00

Ausgaben der laufenden Gebarung
20LeistungenfürPersooal

21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge
22 Bezüge der gewähltenOrgane
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Ha;,delswaren

24 Verwalrungs-undBetriebsaufwand

25 Zinsen für Finanzschulden

26 laufende Transferzahlungenan Träger des öffentlichen
Rechts

27• Sonstige laufende Transferzahlungen

Klasse5
Gruppe 760

Stelle 7295
Klasse 4
Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651. 653 und 654, 8.945,98
Unterklassen 70 bis 72 ohne Stelle 7295

·Gruppen 650, 651, 653 und 654 348.566,80

Gruppen 730 bis 734

Gruppen 740 bis 743. 750 bis 752, 761bis 769, 780 bi$ 1.574.362.78
734, Unterklasse79

0,00

0,00

0,00
0,00

8.945.98

348.566,8

o.oö

1.574.362,7

29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 1.931.875,56 0,00 1.931.875,56



Summe

der laufenden Gebarung und der
Vermögensgebarung

Fl .VR-2014/13a·2015

KZ ek:hnung Zuordnung
(Posten lautPostenverzeichnisLender)

Summe
o+ ao

Haushalt
davon Summe

A 85-89 ohne
A 85-89

Ausgaben aus Finanztransaktionen
60 Erwerb vonBeteiligungen und Anlagewertpapieren Unten<lasseOSÜriii":iz"
61 Investitions- und Tilgungszuschussezwischen Stelle 7452

Untemehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes
(entspr. A 85-89) und dem Land

62 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298
63• Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Reci1ts Gruppen 240 bis 243, 250 bis 253

64 Gewährung von Darlehen an sonstige Untemehmungen und Gruppen 244 bis 247, 249, 254 bis 257, 259
Haushalte

65 Rückzahlung von Finanzschuldenbei Trägerndes öffenUiche/1,ruppen340 bis 343, 350 bis 353
Rech1S

66 Rückzahlung von Finanzschuldenbei sonstigen Gruppen 344 bis 349, 354 bis 359
Unternehmungenund Haushalten

67 Ausgaben aus der Inanspruchnahmeaus Finanzhaftungen  Gruppe {260 und] 261

68 Rückzahlung von sonstigen Schulden Gruppe 370

·- ,0 00

0,00

o.oo
0,0 0

O,OÖ

0,00

2 028.442.24 2.028.442,2

o.oo

0 ,00
69 Summe 6 (Ausgaben aus Fi nanztransaktionen) 2.028.442,24 0,00 2.028.442,24

III.Übersicht Gesamthaushalt

Seite 2 von 2

Saldo 1 plus Saldo 2
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\\  irhchaftspriilung  Steuerberatung

Bericht über die unabhängige Prüfung des Berichts
gern.§ 5 (1) NÖ GRFG zum 31.12.2016

NÖ landwi rtschaftlichen Förderungsfonds, St. Pölten

Wir haben die Prüfung des Berichts gern. § 5 (1) des Gesetzes über die risikoaver-
se Finanzgebarung (NÖ GRFG) des NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds, St.
Pölten, zum 31.12.2016 durchgeführt.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die ordnungsgemäße Erstellung des Berichts über die Einhaltung der Mindestan-
forderungen an eine risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung in Überein-
stimmung mit dem Gesetz über die risikoaverse Finanzgebarung (NÖ GRFG) liegt
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Gemäß § 5 (1)
NÖ GRFG hat jeder Rechtsträger in seinen Rechnungsabschluss e nen Bericht
über alle in diesem Jahr zur Finanzierung des jeweiligen Haushalts neu getätigte
Finanzgeschäfte und einen Bericht über den jeweiligen Schuldenstand aufzu-
nehm,en.

Verantwortung des Prüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beur-
teilung darüber abzugeben, ob der Bericht gern. § 5 (1) in allen wesentlichen Be-
langen mit dem NÖ GRFG übereinstimmt.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, auf Basis der Ergebnisse unserer Prüfung
Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Mindestanforderungen an eine risiko-
averse Ausrichtung der Finanzgebarung auszusprechen.

Fiducia Wirtschaftsprüfungs-
und SteuerberatungsgmbH

Firmenbuch:

1190 Wien
Döblinger  Hauptstraße 37
(Eingang Rcitlilcgassc 16)
Telefon 01 368 02 48
Fax 01 368 02 48 90

Bank: Erste Bank
BlC: G IB AATWW
IBAN:  AT26201 l 128433380000

UID-Nummer: ATU6!625637
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\\ in ( h.ll prülung S1L·ucrhcr.1tung

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen  berufsüblichen
Grundsätze zu sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgeführt. Danach haben wir
unser,e Berufspflichten einschließlich Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten
und den Auftrag unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen
und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit einer hinreichenden Sicherheit
abgeben können.

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des
Prüfers und umfasste insbesonderefolgende Tätigkeiten:

- Abstimmung der Bankstände zum 31.12.2016 mit denBankbestätigungsbrie-
fen der jeweiligenBanken

- Überprüfung der Einhaltung der Vereinbarungen mit den Kreditinstituten und
der internen Vorgaben des Fonds

- Überprüfung der Entwicklung der Bankstände und Wechselkursveränderungen

Gegenstand unseres Auftrages ist weder eine Abschlussprüfung noch eine prüfe-
rische Durchsicht von Abschlüssen. Ebenso ist weder die Aufdeckung und Auf-
klärung strafrechtlicher Tatbestände, wie  z.B. von Unterschlagungen oder sons-
tigen Untreuehandlungen und Ordnungswidrigkeiten, noch die Beurteilung der
Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand unseres Auf-
trages.

Wir sind ·der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen.

Prüfungsurteil
Aufgrund der bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnisse stimmt der Bericht
über die Einhaltung der Mindestanforderungen an eine risikoaverse Ausrichtung
der Finanzgebarung nach unserer Beurteilung mit den Bestimmungen des NÖ
GRFG überein.

Fiducia Wirtschaftsprüfungs-
und SteuerberatungsgmbH

Firmenbuch:

1190Wien
Döblingcr Hauptstraße 37
(Eingang Reithlegasse 16)
Telefon O1368 02 48
Fax 01 368 02 48 90

Bank: Erste Bank
BIC: G!BAATWW
IBAN: AT262011128433380000

UID-Nummer: ATU6 I 625637

-
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Verwendungsbeschränkung
Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und im Interesse des Auftraggebers
erstellt wird, bildet er keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen dritter Personen
auf seinen Inhalt. Ansprüche dritter Personen können daher daraus nicht abgeleitet
werden. Dementsprechend darf dieser Bericht weder gänzlich noch auszugsweise
ohne unser ausdrückliches Einverständnis an Dritte weitergegeben werden.

Auftragsbedingungen
Wir erstatten diesen Bericht auf Grundlage des mit Ihnen geschlossenen Auftrags,
dem auch mit Wirkung gegenüber Dritten die diesem Bericht beigefügten AAB zu-
grunde liegen.

Wien am 29. März 2017

Wirtschaft
Steuerbera

IC

rüfungs- und
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osL
Wirtschaftsprüfer

Anlage
Bericht gern.§ 5(1) NÖ GRFG 1
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und SteuerberatungsgrnbH

Finnenbuch:
Handelsgericht Wien

1190 Wien
Döblingcr Hauptstraße 37
(Eingang  Reithlcgasse 16)
Telefon 01 368 02 48
Fax 01 368 02 48 90
officc@prosenz.at

Bank: Erste Bank
BIC: GIBAATWW
IBAN: AT262011 ! 28433380000

UID-Numme r: ATU61625637
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für Wirtschaftstreuhandberufe

(AAB 2011)
Fes:geste!it  vcrr Arbeitskreis  für Honorarfra gen und  Auftragsce·dngunger 2. U·n fang ü nd AJsführvng des Auftrages
t,;e der Kammer der Vlirtscha:ts!reu ,änder und zur   Anwendurc
empfoi len vorr. Vors:and der Kammer der Wirts  haftstre;händer  m
Beschluss  vorn 8.3.2000. adaptiert  vorn A·beitskreis  für Honorarfrager
und A;.,ftragsbed ingur.gc n arn 23 .5.2002 am 21.10 2004. am 18.12.2006.
am 31.8.2007. am 26.2.2008. a'Tl 30 .5 . 2009 . am 22.3.2010 sowie am
21.02 2011.

111 D!ese A!lg,wi einen Auft·ag$be,d ngun ger ft_;r W·r:schafts-
t·cuhar dberJie ,gl ecer r s•cr. in v,cr Teile: Der 1. Teil be:r if: t Vorträge . die
a's \Nerk"·erträgo ar.zuscricnsind rnH A:;snahme von Ver.rägcr. über dio
Führungder Bücher die Vor1ahmeder Persor.a:sachbeart:e::urg und der
Aogabenverrec'lnung der II. Te; I bet ri fft We•kve r.räge üoer die Führur g
der B,j c- er. d'e Vornahme der Personalsachbearbeitung und  der
Abgabenverrechnung: der !II. Teil hat Verträge. die nichl Werkverträge
darstellen w1d der IV. Teil hat Verbrauchergeschäfte zum Gegenstand.

(2) Für alle Teile der  Auftragsbedingungen gilt. dass. falls einzelne
Bestimmungen unwirksam s,e n so!lten. die s die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine
gültige. die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt. zu ersetzen.

(3) Für al:e  Teile der Auftragsbedingungen gilt weiters. dass der zur
Ausübung eines Wirtschaftstreuhan dberufes Berech tigte verpflichle t ist.

( 1, Auf d e Absäize 3 Jnd 4 der Präarrce' / rd ver Niese,.

(21 Är.der: sich die Rechtslage r.ach Aogabe de, absch:ieil eridero
beru t li : hen s ch rift lichen a l s auch mür diichen ÄußerJng. so ist der
Berufsberechtigte nicht verpfiich:et. den
Auftraggeber au' Änderungen oder s· ch da•avs ergebe'lde Fotge•\Jngen
hinzuw e;ser.. Dies gi't au:h für abgesclhossere Teile eir.es Avftrages.

(3 , Elf' vorr  Be·u:soe' e tl tigtcn be: ei,er Berf;-de tz.B. Finanzar>1t.
ScZ:a!vcrsk:hernr:gsträGe"') e!g :rcnis-:heing r icht s Anbnrg   n is: a!s

r .cht vor- ir'm bezich'Jr:gs·Noisc vor-, üt cf'n;n·  ndcr 8 ·..o!J"r äc tig:  !·
i..merscli r eo e 'l ar: z,; se en

3. Auiklärungspfl1cht des Auf:raggebers: Vollständ1g'o,<.e tser l<!ärur g

( 1 i De r A u ftraggeber hat dafür zu sorgen .   dass  dem
Beruisberechtigten auch ohne dessen besondere Auttorderung alle für die
Ausführung de s Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben
wird. die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können.
Dies gilt  auch für die Unterlagen. Vorgänge und Umstände, die erst
währendder Tätigkeit des Berufsberechligtenbekannt werd en.

bei der Ertüll •Jng der ver einbart en Leis tung nach de, r Grundsätzen (2J    Der Auftraggebe r hat dem Berufsberechtigten die Voilständigkeit
ordn ungsgem äße r Beru fsausübung vorzugehen.Er ist berechtigt, sichzi;r

DucrhführudnegsAuftrageshiefür geeigneter Mitarbeiter zu bedienen.

{4) Für alle Teile der Auftragsbedingungen gilt schließlich. dass
ausländisches  Recht vorn Berufsberechtig!en nur bei a:isdrücklichcr
schriftlicher Vereinbarung zu berücksichtigen ist.

(5) Die in der Kanzleides Berufsberechtigten erslelltenArbeiten können
nach Wahl des Berufsberechtig1enent,i eder mit oder ohneelektronische
Datenverarbeitung erstellt werden. Für den Fall des Einsatzes von
e!ektronischer    Datenverarbeitung ist der Auftraggeber nicht   der
6 erufsberechtig:e. verpflichtet. die nach den DSG not.vcndigen
Registrierungen oder Verständigungen vorzunehmen.

(6) Der Auftraggeberverpfiichtel sich, Mitarbeiter des Ber•Jfsb erecht 'g ten
während un-d binnen eines Jah res nac h Bee ndigung de s
Auftragsverhätnt isses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu be sch äftig en, widrigenfalls  er  sich zur
Bezahlung ein es Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeite' s an den
B erufsberechtig:en verpflichtet.

I.TE IL

1. Geltungsbereich

11i Die Au.ftrag st:edingunge n des 1. T si' es  g e lte n fOr V9rträge über
/gesetzliche und freiwillige) Prüfungenmit ,md ohne Bes:füigLngsvermerk.
G!.l!achten. gerichtliche Sac'lv,e s:ändigen tät:gkeit. Ers:ellung von Jahres·
und anderen Abschlüssen Steuerberatungstätigketi und üt er andere im
Rahmen eines Werkvsrtrages zu erbringende Tätigkeiten mit Ausrahrne
der Führung der Bücher. der Vomar me der Personaisachbearbettung und
der Abgabenverrechnung

(2; Die Auftragsbedingungo:n ge l ten. wenn ihre Ar,wendung
at.sdrücklich oder stillschwcigen<i verein bart 1st. Darübe• h,i· aus sin d sie
mange!s   ar.derer  Vereinbarung Auslegungsi:ehelf.

(3l Pur.kt 8 gilt auch gegsnGber Dritten . die vom Bea•Jitragten  zur
Erfüllung des Auftrages im Einzelfall r erangezog en  werde!1.

der vorgelegten  Unterlagen  sowie   der gegebenen Auskünfte und
Er' larungen im Falle von Prüfungen.  Gutachten und
Sachverständigentätigkeit schrittlich zu be stälf gen. Diese
Vollständigkeitserklärung kann   auf   den   berufsüblichen  Formularen
abgegeben werden.

(3J Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen
Abschlüssen vorn Auft,aggeber erhebliche Risken nicht bekannl gegeben
worden sind. bestehen für  den Auftragnehmer insoweit  keinerlei
Ersatzpflichten.

4 Sicher ung der Unabhän gigkeit

( 1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vor' ehrunger. zu treffen. um zu
verhindern. dass die  Unabhän, ggkei ; d er Mi1arbei1er des
Berufsberec htigten gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf
Anstellung und für Angebote. Aufträge auf eigene Rechnur g zu
übernehmen

{2) Der Auftraggeber stimmt zu, dass seine persönlichen  Daten,
nämlich sein Name sowie  Art  und Umfang inklusive
Leistungszetiraum der zwischen Berufsbereclntigten und
Auftraggeber vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch
Nichtprüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des
Vorliegens von Befangenheits- oder Ausschli eßungsgr ünden iSd§§
271 ft UGB im Inform ationsve rbund {Netzwerk), dem der
Berufsberechtigte angehört, verarbeitet und zu diesem Zweck an die
übrigen Mitglieder des Informationsverbundes(Netzwerkes) auch
ins Ausland übermittelt werden (eine Liste aller
Übermittlungsempfängerwirddem Auftraggeber auf dessen Wunsch
vom beauftragten Berufsberechtlgten zugesandt). Hierfür entbindet
der Auftraggeber den Berufsber echtigten nach dem
Datenschutzgesetzund gem § 91 Abs 4 Z 2 WTBG ausdrücklich von
dessen Verschwiegenheitspflicht. Der Auftraggeber nimmt in diesem
Zusammenhang des Weiteren zur Kenntnis, dass in Staaten, die
nicht Mitgliederder EUsind, ein niedrigeresDatenschutzniveau als
in der EU herrschen kann. Der Auftraggeber kann diese Zustimmung
jederzeit schriftli ch an den Berufsberechtigten widerrufen.



5. Berichterstatlung ur.c Kommunika:ion

(11 Sei Priiiungeri und Gutachten  ist, soweit nichts anderes vereinbart
wurde. ein schriftlicher Bericht zu erstatten.

(2) Alle Auskür,fte und Stellungnahmen vom Berufsberechtigten und
seinen Mitarbeilern sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen
oder schriftlic.h  bestätigt werden. A!s  schriftliche   Stellungnahmen gelten
nur solche. bei denen eine firmenmäßige Unterfc1igung erfolgt. A:s
schriftliche Stellungr ahmen  gelten  keinesfalls Auskünfte auf
eiektronischerr, Wege. insbesondereauch nicht per E·Mail.

(3) Sei elektronischer Übermittlung von Informationen und Daten können
Übertragungsiehier nicht ausgeschlossen werden. Der Berufsberechtigte
und seine Mitarbeiter haften nicht für Schä::len. die durchdie elektronische
Übermittlung verursacnt werden. Die clek'.ronische Übermittlung erfolgt
a1sschließiich auf Ge'ahr des Auftrag9,i bers. Dem Auftraggeber is'. es
bewt;SSt. dass bei Benuiz.ung des Interne: die Geneimrailur.g nicht
gesichert is:. Wei:ers sind Änderungen cder Ergänzungen zu
Dckumenten. d'e übersandt werden. n:.ir mit ausdrücklicher Zt,stimrnur g
zulässig.

8. Haftung

(1) Der    Berufsberecht; gte   haft et nur für vorsä'Zliche und grob
fahrlässig verschuldete Verletzung der überr ommenen Verpfli chtungen.

{2> lrn Falle grober Fahrlässigkeit beträgt d'e ErsatzpfUcht des
Berufsberechtgi ten höchstens das zehnfache der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherur.ggemäß    §
11 Wirtschaftstre;.handberufsgesetz (WTBG) ir; der jeweils geilender:
Fassung.

(3) Jeder Schadenersatzansprucr.   kar.n   nur innerhalb von   sechs
Monatennachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaderi
Kenntnis erlangt haben. spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab
Eintr'tt des (Primär)Schadensnach dem anspruchsbegrj ndenden Ereignis
gcricr t'ici' geltend gemacht werden. sofern r.icht ir gesetzlicher
Vorschri;:en zvlnl gendander:: Vgrjä1rur:gs'ristenfestgese,tz s: r.c

{41 Golt iür i ä1igke iten § 275 UGB krall zwingendes Rechtes sc gelt,;r
die Haftungsnormen des § 275 UGB insoweit s'e zwiqggnden Rechtes
sind und zwar auch dann, wern a:i der DurchDhr·Jr g des At1!trages
mehrere Personen beteiligt gowose1   oder mehrere zv n Ersa:z

t4; Der Emi; f:a;,g   ur.d  die  Weiterle·!ung von ln:orl"lationer ar   der verpllichte!e Hao.dlu n gen  begange n
w,o

d en s ind . u d o nr c   R ück sicht

Ben..fsberechtia !en und seine Mi arbeit„e sind bei Vel"..ve0d .,1ng vo r
Teletor, -   insbes,   dere ir. Verbindung von autc T.,at s,;h,ir
AMt.ibear twor11.mgss ys:emen. Fax. E·Mail und  a·,d,ire   e!ei<:ron s:: her•
Komrnurika tio·isrr.i :el - nicht in·IT'er sichergestellt. Aufträ e Jf•d wicr-tge
lnfor riat,oner gelten dahc dem BerufsCerecht:gten nur danr a!s
zugegar:gen. wu·,n ·se auch scr.ri;tlich zugegangen s·nd. es sei den n . es
wi r d im Ei n ze l fall der Empiar.g ausdrück.lieh bes!ätigt Automatische
Überrn'nlungs· und Lesebestät:gungen gelten  nicht  als solche
ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere für die
Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen.
Kritische und wichtige Mitteilungenmüssen daher per Post  oder Kurier  an
den Berufsberechtigten gesandt worden. Die Übergabe von  Schri stücken
an Mitarbeiter außerhalb  der Kanz.1ei gil t nicht als Übergabo.

(5) Der Auftraggeber stimmt zu. dass er vom Berufsber ec,ht gten
wied erl<ehr en d allg em eine steue rr echtliche und allgemeine
wirtschaftsrechtliche Informationen elektronisch übermittelt bekommt. Es
hande!t sich dabei nicht um unerbetene Nachrichten gemäß § 107 TKG.

6. Schutz des getstigen Eigentums des Beruisberechtigten

(1) Der Au1traggeber  ist verpflichtet, dafür zu sorgen. dass die  im
Rahmen des Auftrages vom Beru!sberechtigten erstellten Berichte.
Gutachten.  Organisationspläne. Entwürfe. Zeichnungen. Berechnungen
und dergleichen nur für Auftragszwecke (z.B. gemä3 § 44 Abs  3 EStG
1988/ verwendet werden. Im Übrigen bedarf die Weitergnbe berullicher
schriftiicher als auch mün dlicher Äußerungen des Berufsberechtig ten an
eine n Dri tt en zur Nu tzung der schri ftiichen Zustimmung des
Berufsberechtigien.

(2) Die Verwendung schriftlicher als  auch mündlicher beruflicher
Äußerungon des Berufsberechtigten zu Werbezwecken ist unzulassig: ein
Verstoß berechtigt den Berufsberechtigten zur fristlosen Kündigung aller
noch nicht durchgelührlen Aufträge des Auftraggebers.

(3) Dem Berufsberechtigten verbleibt an seinen L,e stun gen das Urhe
berrecht. Die Ei rr ä•Jmurig von Werknutzungsbewilligungen bleibt der
schriftlichen Zustimmungdes Berufsberechtigtenvorbehalten.

7. Mänge:bese;tigung

(1) Der Berufsbe:echtigte ,is berechtigt und verpflichtet. nachträglich
heNorkomm ende U r;chtigkeiten und Mängel in  seiner berullichen
schriftlicher afs a\Jch mündlich er Äußerung Zl.lbeseit,gen. und verpflichtet.
den AL<ftraggeber h;e•,011unverzügli ch zu verständige r.. Er ist be rechtigt.
auch  über die ursprüngliche Äußerung;nfo,rnierte   Drill e von der Änderung
z.u verständiger;

(2) Der Aufüaggeb,ir hat Ar spn.1ch auf die kostenlose Beseitigung vor
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den AJftragnehmer zu vertreten sind:
dieser Anspruch erlischt secr-s Mora:o nach erbrachtsr Leistung des
Berulsberechtigten bzw. - !alls e•n e schriftliche Äußerung nicht
abgegeben wird -  sechs Monate nach Beendigung der beanstandeter,
Tätigkeit des SerJfsberechiigten

(3) Der Auftraggeber   t·at bei Fehischlägen der Nachbesserur.g

d a r auf. ob ande'e Beteiligte vorsätzlich ge!iandelt habe'

(51 1 1 Fäiter:. in der:er e,n förrr:Fcrer Bestätigu'lg,,s1enni:.}r i< e rte lt w rd.
begin:;t dle Ve:;ärrurgsfrist spätestens m t Er':c ihw. g des
8es:ätig•Jngs verrr1er'i<esz:>iau fon.

16 ;, Wird  die Tätigkeit unter  C,nschalt,,mg eines Dr itt es , z.B. eines
Daten verarbeitenden Unternehmens. durchgeführt und der Auftraggeber
hieven benadirichtigt. so gelten nach Gese!z  und den Bedingungen  des
Dritten entstehende Gewährleistungs· und Schadenersatzansprüche
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten.  Der
Berufsberechtigte haftot nur lür Verschulden  bei der Auswahl des Dritten.

(7) Eine Haftungdes Berufsbercchtigten einem Dritten gegenüber wird
bei Weitergabe schrif11iche r als auch mündlicher beruflicher Äußerungen
durch den Auftraggeber ohne Zustimmung oder Kenntnis des
Berufsberechtigtennicht begründet.

(8) D,e vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur im Verhältnis
zum Auftraggeber. sondern auch gegenüber Dritten. soweit ihnen der
Berufsberechtigte ausnahmsweise doch für seine Tätigke i t hatten sollte.
Ein Dritter kann jedenfalls keine Ansprüche stellen. die  über einen
allfälligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen.Die
Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädigten.
einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers selbst. auch  wenn
mehrere Personen  (der Auftraggeber und ein Dritter oder auch  mehrere
Dritte) geschädigt worden si d: Geschädigte worden nnch ihrem
Zuvorkommen befr.edigt.

9. Verschwiegenhietsplhcht. Da:enschutz

(1J D e r Beru fsberec tigte is! gemä/J § 91 WTBG verpfii chtet. über allu
Ang elegenheiten. die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den
Auftra ggeber bek annt werden. Still schweigen zu bewahren , es sei denn.
dass  der Auftraggeber ihn von dieser  Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen.

(2) Der Berufsberechtigte dari Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche Äußerungcn über die  Ergebnisse  seiner  Tätigkeit Dritten nur
mit Einwilligung des Auftraggebers ausl: ändigen . es sei d enn . dass eine
gesetzliche Verpflichtunghiezu besteht.

(3) Der Berufsberechtigte ist befug t. ihm anvertraute
personenbezogene Daten im Rahmen der Zwec bestirnrnung des Auftrages
zu verarbeitcr, oder durch Dritto gcmä'3 P- Jnkt 8 Abs 6 verarbeiten
zu lassen. Der Berufsberechtigte gewährleistet gemäß § 15
DatenschL1tzgese t z  o i e Verpflichtung zur Wahrung des
Datengeheimnisses. Dem 8erufsberechtigter1 überlassenes Material
(Datenträger. Daten. Kontroilzahlen. Analysenund Programmej sowie alle
Ergebnisse aus der Durchführung der Arbei ten werden grundsä tzlich derr,
Auftraggeber gemäß   §   11 Datenschutzgesetz  zurückgegeben.    es   sei
denn. dass ein schriftlicher Auftrag seiten s des Auftraggebers vorlieg!. Material
bzw Erg<obn i s an Dr i tte weiterzugeben Der BenJfsberech tigte
verpflichte:  sich, v orsorge  zu treffen. dass der       A,;ftraggeber      seiner
.A.u sk unftspf lich t laut § 26 Datenschutzgesetz nachkommen ka:in. D•e
dazu notwendigen Aufträge des   Auftraggebers   sind   schriftlich an den

etwaig,;r Mäng·e Ansp,uch au: Mif:cer-Jr:g. S ow e\t darüber r ina s Berufsberechtigten  weiterzJgeben. Sofern  für solche Auskunftsarbeiten
Schadenersatzansprüche bestehen. g·: t Punk:  8. kem Honorar vereinbart wurde ist r ach tatsächlichem Aufwand ar. der.

Auftraggeber zu vcrrechner.. Der Verpflich tung zur lni orn atio r. dor
Betroffener\ bzw Registrierung irn Datenverarbeitungsregister hat der
Auitraggeber nachzukommen. soferr. r ichts Anderes avsdrücklich
schriftlich vere·nbart wurde.



i O K ündig L-ng

i1) Soweit nicht e:was Anderes sccri'tiich vereinba:-t cd er gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist. können die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit mi: sofortiger Wirkung kündigen. Der Honoraranspruch bestimmt
sich nach Punkt 12.

(2) Ein  - 1m Zweifel stets a zunehmender - Dauerauftrag (auch mit
Pauschalvergü:tung) kann allerdings. soweit oichts Anderes schriftlich
vereinbart ist. ohne Vorliegen eines "'i chtigen Grundes (vergle:che § 88
Abs 4 WTBG) nur unter Einhaltung einer Fr,st von drei Monaten zum Ende
eines Kalendermonatsgekündigt werden.

(3) Bei einem gekündigten Dauerauftragsverhältnis zählen • außer in
Fällen des Abs 5 - nur jene  einz'illnen Wer' e  zurr. verbleibender
Auit,agsstand. deren voaständige cdcr    ül:;eiwiegende Aus'ühr.;ng
1nne rt•aib der KCndig ngsfr'st mögl:cl" ist h' obei Ja resabschlGsse ur•d
Jahressteuererklärungen i:1nerhalbvo,; 2 Mof"aten nach Bilar zstichtagals
Gberw l egend   aüsführbar anzusehen sind. Diesfalls sind sie  aucr
;atsächlich innerhalb berufsObiicher Frist fer:;g zu stellen, sofern sämtliche
er:or:Jerlichen Unterlagenunverzüglich zur Verfüg•Jng gestell'.werden und
sow,e t n.cht,e n wic r>t:ger Gr ndiSd§88Acs4 WTBG vorlieg!.

(41 Im Falle der KDr1digung gurnäß Aos   2 ist   cerr. Auftragg; ber
inner' a!b Mor a:sfc1s1 schr:ftlict: bekanr,t zu geberi. we'cr,e Werke irr
ze;tpunk: der Kündig1;ng de s AtJft"'a svcrhJ!:nisscsrech zurr fertig zu
s:ei:e  de   Avttragsstand zärlen

t.5 ; Unt orb· ci:":t d i e Bckanr ,tgabc von r.och at;szu+Ct'lrer.düri \'Vor'f<er-
inne, t.a 'b dieser Frist. so gilt de, Dauerau<ir ag mit Fe,rt gstellur:g der zurr.
Zeitpunkt des Einlar.gens der Küod:gungserklärung bcgonncrie·l Werke
als beendet.

(6) Wären bei einem Dauerauftragsverhällnis im Sinne der Aos 2 und
3 • gleichgültig aus welchem Grunde - mehr als 2 gleichartige.
üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z B.
Jahresabschlllsse.Steuererklärungenetc.) fertig zu stellen. so zähfendie
darüber hinaus gehendenWerkenur beiausdrücklichemEinverständnis
desAuftraggebers zumverbleibendenAuftragsstand.AufdiesenUms!and
ist der Auftraggeber in der Mitteilung  gemäß Abs 4  gegebenenfalls
a sdrücklich hinzuweisen.

11 Annahmeverzugund unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der A:.iftraggeber mit der Annahme der vom Berufsberechtig ten
angebot enen Le istung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine
ihm nach  Punkt 3 oder sonst wie  obliegende Mitwirkung.  so ist der
Berufsberechtigte zur fristlosen Kündigung des Vertrages  berechtigt.
se;ne Honoratansprüche bestimmen sich nach Punkt 12. Annahmeverzug
sowieun!er!asser.e Mitwirkung seitensdes Auftraggebers begründen auch
dann den Anspruch des Berufsberechtigten auf Ersatz der ihm hierdurch
entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens.
wenn der Berufsberechtigt,:, von seinem Kündigungsrecht k,:nne11
Gebrauch macht.

12. Honoraranspruch

(1) Unter,b eibt die Aus führungdes Auftrages (z.B. wegenKündigung\.
so gebührt dem Berufsberechligten gleichwohl das vereinbarte Entgelt
wenn er zur Leistungbereit war und durch Umslände, derenUrsache auf
Seiten des Bestellers liegen. daran verhindert worden ist (§ 1168 ABGB):
der Berufsberechtigte braucht sich in diesem Fall nicht anrechnen zu
lassen, was er durch ande,weitige Verwendung seiner und seiner
Mitaroeaer Arbeitskra:t erw'rbt oder zu er,verben unterlässt.

(2) Ur:terbleibt eine  zur Ausfünrung des Werkes erforderliche
Mitw1rk ur. g des Auftragg ebers. so ist der Beru'sberecht'gte aJch
oerechtigt. ihm zur Nachholung eine angomes.sene Frist zu s,e zen m,t der
Er' lärung dass nach  fruchtlosem  Verstreichen der  Frist  der Vortrag als
aJ! genoben gelte. im Übrigen gelten die Folgen des Abs 1.

/3) Kür:dig! der Berufsberechtigte ohne wichtigen Grur.d w r Unzeit. so
hat  er dem AJftraggeber der daraus entstandenen Schaden nacr•
Maßgabe des Punktes8 ZJ ersetzen.

(4; lsl der k i ftraggebe r - auf die Rechtslage hingew'esen - damit
einverstanden, dass se;nbisheriger Vertreter den Auftragord ungsgemäß
zu Ende führt. so is: der AJftrag auch a•Jszuführen.

13. Honorar

(1i Sofern nicht ausdrücklich Unentgelt!ichk eit. aber auch nichts Anderes
vereinbart ist. wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessenen
Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachweislich eine andere
Vereinbarung getroffen wur:fe sind Zahlungen des Auftraggebers immer
auf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honorara, spruch des
Berufsberechtigten ergibt slch a'.Js der z wis chen ihm u d seinerr
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung

(2) Das  gute Emvernehmen  zwischen den w r A usübun g  eines
Wirtschaitstreuhandberutes Berechtigten und ihrer. Auftraggebern wird vor
a!lem durch   möglichst klare Entgeltvereinbarur.genbewirkt.

{3> Die k'.ein ste verrochcr:barc Leis!ungsoir:noit beträgt eine v1crtei
StunCe.

{4, Auc·1 c·e \Negze t w rd D,blcher .ve!se l·T no:v,er.d1ge n urr•ar:
verrecbnc.

(51 Das Aktenstud iurr: i r. de, e go;!ner. Kanz!e,. oas r,acr Art und
Umfang zur Vorberei tur,g des 8erufsberecht,gten notwendig 1st. kanr,
gusord·ortvcr:-e;;hr:et werden.

t 6 1 E rwe ,st    s:cc, durch   r ashträ,g, cr,  tiervorge,ornrner.e beso1der;;
Ums:ände oder beso•:dere !r a0 spruchnai' rr e durcr. de<i Auf:raggeoer e,r
berg: t s vsreinbartes Entgalt a!s i..rtzur icher.d. so srd achv riandlungr
rr.t dcrr Z1e f. ein angemcsse--:e s Entge! r.a:;hträg; id 1 zu veroir:bar r .
ü:,,k !i. ,o es rst aucht c, urluri:iichoridcti PaJscharl;oncrarE?": ü b'i ;,;h

{ i / O,e Berufsoe,echtig;er; verrecnner: ,d  u l\.et:en l<os:e r- und de
Ur1satzsteuer zusätzlich.

(8) Zu den Nebenkosten zählen auch belegte oder pauschalierte
Barauslagen. Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse. gegebenenfalls
Schlafwagen ). Diät en, Kilomelerge ld. Fotokop ier1<osten un d ä hn lich e
Nebenkosten .

{9i Bei besondere n  H a ftpfhchtversicherungserfordern issen zähle n die
betre ffende n Versicherungsprämien zu den Nebenkosten.

{ t0) Weiters sind als Nebenkosten  auch  Personal- und
Sachaufwendlmgcn  für  die  Erstellung  von Berichten. GtJtach te r  uä.
anzus ehen

{11) Für die  Ausführung eines Auftrages. dessen gemeinschaftliche
Erledigung mehreren Berufsberechtigtenübertragenworden ist.wirdvon
jedemdas seiner Tätigkeit en!sprechendeEntgelt verrechnet

{12/ Entgelte  und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer
Vereinbarungen sofort nachderen schriftlicher Geltendmachung fälli g. Für
Entgeltzahlungen, die spä!er als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden.
können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen
Unlernehmergeschäf!cn gelten Vetzugszinsen in der Höh,e von 8 % über
dem Basiszinssatzals  vereinbar; (siehe § 352 UGB!.

(131 Die Verjährung richtet s:ch nach § 1486  ABGB und beginnt mit
Ende der Leistung bzw. mit späterer.  in angemessener Frist erfolgter
Rechnungslegung zu lauten.

(14) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum schriftiich beim Berufsberechtigten Einspruch erho,b m
wo;irden . Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnat1meeiner
Rechnungin die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis

(15) Au: die Anwendung des§ 934 ABGB 1m Si nne  des§ 351 UGB, das
ist die Aniechtung wegen VcrkürzJng über die Hälfte für Geschäfte unter
Unternehmern. wird11er z:chtet.

14 . Sonstiges

{11 Do;!r Be ru;sberecht1gte hat neben der a geri esser:en Gebühren
oder Honorarforderung Ar.spruch auf Ersa:z seiner Auslagen. Er kanr
entsprechedne Vorschüsse ver!angen und seir.e {!crtgese t:1:te1. Tä ti gkeit
vor . der Zah l ng dieser Vorschüsse abhängig machen. Er kann auch die
Auslieferung des Leistungser geb nisses von dor vollon Beiriodigung scir:er
A sprüche abhängig  machen. Auf das gesetzliche Zurückbehal,ungsrecht
(§ 471 ABGB, §  369 UGB) wird in diesem Zusamrr.e h ang vef"Nieser
Wird das Zurückbei1altungsrecht zu Unrecht ausgeübt. ha'.tet der
Berufsberechtigte nur bei krass grober Fahrlässigkeit bis .zu, Höhe seiner
noch offenen Forderung. Bei Dauerverträgen darf die Er,b ingung weiterer
Leistungen bis zur Bezahlu•1gfrüherer Leistur.gcn ver,veigert werden. Bei
Erbringur g vcP Teilleistunger und c'fener Teilhonoricrur g gi' t dies
sinngemäß



(2) Nach Übergabe sämtlicher. vom Wirtschaftstreuhäncer erstellter.
aulbewahrur.gspflichtigen Daten an den Auftraggeber bzw. an der.
nachfolgenden  Wirtschaitsireuhänderist der Berufsberechtigte berechtigt.
die Daten zu lö sc h en.

(3 ) E ine Be a ns ta ndur.g der Arbeiten des Berufsberech:igten berechtigt.
außer bei oHenkim digen wesentlichen Mängeln, nicht zur Zurückha!tung
der  if'm nach Abs 1 w steher.den Vergütungen.

(4) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Berufsberechtigten aif.
Vergütungen nach Abs l ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestel!lenForden,ngen zulässig.

{5) Der Berulsberechtigte   hat aJf    Verlangen und Kosten des
Auftraggebers allo  Unterlagen hera•Jszugeben. die er  aus  Ae1!ass sei ner
Tä tigkei t vo n diesem erha! tcn h at . Dies gilt jedoch nicr t für der.
Schriftwechsel z·11'scher d em Seru fsborechtigten ur d se norr
Auf:.aggeber und für d,e SchriftstOcke. d10  dieser in  Utscr.r::t bositzt und
für Schri fts:Jcke.     die einer Auit:ewahrungsp!licht    nach der
Geidwäscherichtlinie unteri egen. Der Beru'sbe·echtigte     kanr. von
Unterlagen. die  er ar: de Auftraggeber zurückgibt. Abschri'ten ode•
Fotok:,pren anfertige . De; Auftraggeber ha: h;efür die Kostun insoweit zu

(4) Widerruft der Prüfer den Bestätigungsve,merk. so darf dieser nicht
weiterverNendet werden. Wurde der Jahresabschluss mit  deir
Bestätigungsvermerk veröffen 'cht. so ist auch der Widerr·J1 zu
veröffentlichen.

(5) FQ, so nst ige gese::Zliche und freiwillige AbscMussprüfur gen sowie
für ande re Prüiungen gelten die obigen Grundsätzesinngemäß.

17. ErgänzendeBestimmungen für die Erstellung vor
Jahres· und anderen Abschlüssen.

für Beratungslätigkeit und andere im Rahmen eines
Werkver.rageszu erbringende Tätigkeiten

(1) Der Berufsberechtigte  ist berechtigt. bei obgenannten Tätigkeiten
die Angaben des Auftraggebers. insbesondere Zahlenangaben. a!s richtig
anzunehmen. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte
Unrichtigkeiten    hinzuweisen. Der f,uftraggeber hat derr
Berulsberecht:gten alle f(ir die V/ahn, ng von Fris:en wese'1l:icher Ur.ter!agsn.
insbesondree S te Lerbescheide. so rechtzei:,g vor'zuleger:. dass dem
Ben.Jfsberec h tig t e n e·ne angemess ene Bea:beit ungsz,e  1  m,ndestel'S
jedoch eine Woche. zur Verfügung s'.eht

(2) ) Mangels einer anderweitigen schriftUche:i Vare:nbarurg
umfasst

tragen a's dEese A:::sch ri ften oder Fotckopi,e• zum nacht,äglichen die Bcra,tt ngstä,•gkoit fo!gende Tä:igl<;e t en :
Nachwo1s der ordnungsgemäßen Erfüllung der Berufspflich!er des Be,
.f3berech1t g!en erb den :ch sein könnter. a. A sarbe,tung cer Ja ressto,.,ere rk lär:.,nger für die E1r,korr.men ode•

Körcsrschafts:eJe' sow'e Umsa:zst   Jcr urc    ,,,3.r au' Grunc de'
!S) Der ,'\Jftrag, ehtr.er ist berecht.gt. 1rn F a'i e de • Au;tragsbeencgi ng für v01 ,A Jftraggeber vor2u1eg r.den cder v:)·n A•.JftragnehMe,..
i·., ei tertOhrr de Frager.nach Auf:ragsbeendig„mg u d die Gewähr;.wg des
Zug ngs Z\J der. re!evanten   lnformationcri Coor das geprüfte
Unter,  ehrr en ein ang emessenes Entgeit zu verrechnen

(7) Der Auftraggeber hat die dem Berutsberechi:gten übergebenen
Unter!agen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen.
Bei Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Berufsberechti gte
nac h zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber.
übergebene Unterlagen abzuholen.dieseaufdessenKosten zurückstellon
und oderDepotgebühreninRechnungstellen

(8) Der Berufsberechtigte ist berechtigt, fälligeHonorarforderungenmit
etwaigen Depotguthaben. Verrechnungsgeldern.  Treuhandgeldern oder
anderen in seiner Gewahrsame  befindlichen liquiden Mitteln auch bei
a sdrü cklicher lnverwahrungnahme zu kompensieren. sofern der
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Berufsberechtigen rechnen
musste.

(9i Zur Sicherung e'ner bestehenden oder  künftigen Honorarforderung
1st der B <>r u f s b erechtigte berechtigt. ein finanzamtliches Guthaben oder
ein anderes Abgaben- oder Beitragsguthabendes Auftraggebersauf  ein
M derkonto zu transferieren. Diesfalls i st  der Auftraggcbar vcrt er folg ton
Transfur zu verst ändigen. Danach kann der sichergestellte Betrag
entweder im Einvernehmen   mit dem Auftraggeber  oder bei
Vollstreckbark eit der Honorarforderung eingezogenwerden.

15. AnzuwendendesRecht. Ertüliungsor:. Gerichtsstanc

{1) Fü• den Auftrag. seine Durchführung u nd   die sich hieraus
erge benden Anspr()che gilt nur österreichisches Recht.

(2) Erfüllungsort ist der  Ort der beruflichen Niederlassung des
Berutsberechtigten.

(3) FürStreitigkeiten ist dasGericr.tdes Eriüllur,gsortos zuständig.

16. Ergänzende Bestimmungen für Prülungen

(1) Sei Aoschlussprüfungen. die mit dem Ziel der Erteilung eines
förmlichen Bestätigungsvermerkes durchgeführt werden (wie z.B. §§ 268fi
UG8 ) erst reck t sich der Auftrag . soweit nicht anderwo 1tige schriftliche
Vereinbarungen getro ffen werden sir.d. nicht auf die Prüfungder Frage. ob
die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschritten. wie z.B. die
Vorschriften des Preis , Wettbewerbsbeschränkungs und Devisenrechts.
eingehatton sind. Die Absch:ussprülung erstreckt sicr auch nicht a•Jfdie
Prü:ung der Führung d9r Gescti äfte hins:chtiich Sparsamkeit.
Wirtschaft!ichk oit und Zweckmäßigkeit. Im Rahmen der Abschlussprüfung
besteht auch keine VerpU:c htun g zur Aufdecku ng von Buchfä lschun ger
und sonstigen Unregelmäßigke iten.

(2) Bei Abschlusspr-j fungen ist der Ja hres aoscr.luss. wenn ihm der
uneingeschränkte oder eingeschränkte Bestätigungsvermerk beigesetzt
werden  kanr:. mit jenem Bestätigungsvermerk  zu vsrsehen. der der
betreffenden Unternehmensform entspricht.

(3/ Wird ein Jahresabsch!1.,ss rr it de m Bes täti gungs verme rk des
Prüfers veröffentlicht.  so dart d·es  n r in der vom Pr:ifer bestät:g!en ode·
in einer von ihm ausdrücklich zugelassenenanderer Form erfolgen.

ers : e ! ft es   Jahr esabschlüsse und sonstiger. :0r d;,e Beste L.er Jng
erfor d er !1c  cn A:Jfstollunge n ur.dNachweise

o, Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erk:ä, r mgen.
c) Verhandlungen mit den F1r anz bc hö rden i m Zusamm,enhang rr 1t de r

un te r  a ) undb) genannten Erklärungen und Bescheiden.
d; M itw ir k!l ng bei Be tri ebs prüfungen und Auswertung der Ergebnisse

von Betriebsprüfungenhinsichtlich der unter a) genannten Steuern.
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter   al

genannten Steuern. Erhält der Berufsberechtigt e für  die laufende
Steuerbera tung ein Pauscha lhonorar. so s;nd mangels anderweitige•
schriftlicher Vereinbarungen die unter d) und e) genannten
Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

{3} Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer.
Körperschaftsteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen de1
Umsatzsteuer , Lohnsteuer und sonstiger Steuern und Abgaben crfoigt nur
auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

a; die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten. z.B.
auf dem Gebiet der Erbschaftssteuer. Kapitalverkehrsteuer.
Grunderwerbsteuer.

b) die Verteidigung und die Beiziehung zu dieser im
Finan7strafverfahren.

C) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Gründung. Umwandlung, Verscllmeizu ng. Kapitalerhöhung und -
herabsetzung. Sanierung. Eintritt  und  Ausscheiden eines
Geseilschafters. Betriebsveräußerungen. Liquidation,
betriebswirtschafltiche Beratung und  a1:dereTätigkeiten gemäß §§
3 bis  5 WTBG,

d j die Vertassung der Eingaben zum Firmenbuch im Zusammenhang mit
Jahresabschlüssen einschließ!ich de, erforderlichen
Evidenzführungen .

(4) Sowe it die Ausarbeitung  der Umsatzsteuertahreserklärung zum
übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu nicht die Uberprüfung etwaiger
besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Prufung . ob alle ir,
Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Begünstigunge-r
wahrgenommen worden sir d. es sei denn. hierüber besteht eine
nachweisliche Beauftragung.

(SJ Vorsteher.de Absätze gelier nicht beiSacnvers:ändigentätigkeit.

II. TEIL

18. Geltungsbereich
Die Auftragsbedingungen des II. Teiies gelten für Werkverträge üt:er,d e
Führ,;ng der Bücher. die Vomahme der Personalsachbearbeitung und die
Abgabenverrechnung.

19. Umfang und AJs'•j hru cg des Au:t' ages

(1t Auf die Absä:ze3 und  4 der Präambe: wird ver.viesen.

{2) Dor  Berufsberechtigte ist berechtigt. die ihrn er.o:iteri Auskün fto
und übergebenen Unterlager. des Auftraggebe rs. ir.sbesondere
Zahler.angaben. a!s richtig ur.d vollständig anzusehen und de·
Buchiülirung zu Grunde zu legen. Der Berufsberecht :gte, st o•ine
gesonderte n schriftlichen Auftrag nicht verpf!tchtet. Unrich, t gk eiten fesi zu
stellen. Ste!lt er al!erdir.gs Unrichtigkeiten fes;. so hat er dies derr:
Auttragg,;berbeka nt zu ;jebet:.



(3) Falls für die im P,mkt 18 g,er annten Tätigkoitcn eir
Pauscha!honorar V'3reinbart ist. so sindmangelsanderweitigerschriftlicher
Vereinbarung die Vertretungstätigkiet im Zusammenhang mit  abgaben-
und beitragsrechtfichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss

24. Geltungsbereich

(1J Die Auitragsbedingungen des III. Teiles  gelten  iür alle in den
vorhergehenden   Tei!en   nicht   erwähnten Ver:räge, d1e    nicht a.ls

von Vergleichen über Abgabenbemessung-s oder Beitragsgrundlagen. Werkverträge anzusehen sind und nicht mit in den vorherger enden Tei!en
Berichterstattung. Rechtsmitte•erheb un g uä gesondert zu honorieren.

(4) Die Bearbeitung besonderer Elnzeifragen im Zusammenhang mit den
im Punkt 18 genan, nen Tätigkeiten. insbesondere Fests:e!lunger über
das prinzipielle Vorliegen einer Pilichtvers•cherung. erfolgt nur aufgrund
eines besonderen Auftragesund is! nachdem 1. ode r III. Teil der
vorliegenden Auftragsbedingungen zu beurteilen.

(5) Ein vo'l'1 Berufsberechtigten be einer Behörde (z.B. Finanzamt.
Soz:alversicherungsträger) elektronisch  eingereichtes Anbr ngen ist als
111c li ; von il","1  bez'ehungsweisa vorr  übermittelnder, Bavol!mächt:gten
u"1tersnr;ecen anzuseheri

erwähnten Verträgen in Zusammenhang stehen.

(2i Insbesondere gilt der III. Teil der Auftragsbedingungen für Verträge
über einmalige Teilnahme an Verhandlungen. für Tätigkei!en als Organim
lnsolvenzveria hren. für Verträge über einmaliges Einschreiten und über
Bearbeitung der in Punkt 17 Abs 3 erwär.nten Einzelfragen ohne Vorliegen
eines Dauer, ertrages.

25. Umfang und AJs'ührur g des .A.u't, ag e s

A:.,i die Absä!Le 3 und 4 der Pdlan be' wiro ver.viesen

(,2 Der Be: ufsberechtig:e ist berecmigt t,nd  verpfö.cr  te: . d 'e 1h1
20. M, m kv igspf' e t,; des Auftraggei:ers

Dor  A.iftraggeber ha  t dafGr z sorg e"   . dass dem Berüfsbarcc•i:igton a:icr.
ohne desser  besondere AJff:,,der ng  aiie  für die Führu g der Bücher. die
v,o r..a hme der Pe r son a !sac bearbeit·Jr.g und die Abgaberwerrechnur g
notwendigen AJsk ni:e und U· :er'a e.., 7 L1rr. verei car:e Te-rr   r zur
Ve'1Cgw"'g stef en.

(1J Sow eit n-cht e Nas Anderes schnftlich  vere,nbart  1st.   k ann d •Y
Vertrag ohne Angabe von Gründen von jedem der Vertragspartner unt,e
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende  eines
Kalenderrr onats gekündigt werden.

(2) Kommt der Auftraggeber seiner Verpflichtung gemäß Punkt 20
wiederholt nicht nach. berechtigt dies den Berufsberechtig\er zusofortiger
fristloser Kündigung desVertrages.

(3) Komm: der Berufsberech tigte mit der Leistungse rstellung aus
Gründen in Verzug. die er allein zu vertreten hat. so berechtigt dies den
Auftrag geber zu sofortiger  fristloser Kündigung des Vertrages.

(4J Im Fall e de r Kündigung des AJftragsv erhäl tnisses zählen n\,r jere
Werke zum Auftragsstand. an denen der Auftragnehmer bereits  arbeitet
oder die überwiegend in der Kündigungsfrist fertig gestellt werden können
und die er binnen eines Monats nach der Kündigung bekannt gibt.

22. 1lonorar und Honoraranspruch

(1) Sofern nichts Anderes schriftlich vereinbart ist. gia da s Honorar als
jewe,ls  für ein Aultragsjahr vereinbar.t

(2\ Bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 21  Abs 2 behält der
Berufsberechtigie den vollen Honoraranspruch für drei Monate. Dies gilt
auch bei Nichteinhaltungder Kündigungsfrist durch den Auftrag geber.

(3i B ei Vertragsauf lösung   gemäß Punk t 21 Abs 3 hat der
Ben,i sberechtigte nur Anspruch auf Honorar !ur seine bisherigen
Leistungen. so fern sie f(ir den Auftraggeberverwertbar sind

(4i Ist kein Pauschalhonorar vereinbart. richtet sich die Höhe des
Honorars  gemäß Abs  2 nach dem Monatsdurchschnitt des laufender,
Auftragsjahres bis zur Vertragsauflösung

(5) Sofern nicht ausdrück:ich Unentgeltiichkeit. aber auch ni:  hts Anderes
vereinbart ist. wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessenen
Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachweis!ich eine andete
Vereinba,ung getroffer wurde  sind Zahlungen des Auftraggebers  immer
a,i f die älte s:e Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des
Berufsberechtigten ergibt sich aus der zwischen ihm ur.d se•nem
Auftraggeber getroffenen Vere, ir barung. Im Übrigen gel1en die un ter P•Jnkt
13. (Honorar ) norm ierten Grundsä tze.

/6 ; A.if die Anwendungdes§ 934 ABGB 1m S in n e des§ 351 UGB  das
ist die Anfechtung weg en Verkürzur.g üb er die Häiite für Geschäfte
unter Un ternehmern. wird verLichtet

23. .Sonstiges

Im Üb rigen ge;tcr    die Sos:immungon d es 1. Teiles    der
Auftrags':::od i r g ung er s:r ngomäß

II!. TEIL

e-:eolte n Auskünfte und übergebenen  Unterlagen des Auftraggebers.
insbesondere  Zah,enangaber.. als richtig und   vollständig  ar·z:.,s eh e n . E r
ha: im F.nanzst ratve rfat:ren die Rec,h e des Auftraggebers z:; wahro,··:

(31 Der Beruisb,c echt.gte ,st ohne gesc derter. schrr,fil  ch en Auftrag nicht
vcrp1'1chtet. U<>r i c h ti g kc i; c n iest zv ste len Stel:; er a·!erdi..,gs Unrichti
keitcn fcs: so ha:er diesdem A..,t:,aggeocr bc a1„nt z :,; geben.

2C r-: . t:, r k u 0 g s p fl.cr t des Au1-:1ggeb,c s

Der AJftrag geber hat da für zu sorge r: da ss dem Be ruf seerech, t gt en a ch
ohne dessen besondere Aufforderung alle no twend igen A:.rsk ;i n fte und
Unterlagen rechtzeitig  zur Verfügung stehen

27. Kündigung

Soweit nicht etwas Anderes schrifthch vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist. können die Vertragspartner den Vertrag jederzeit mit
sofortiger Wirkungkür.diger. (§ 1020 ABGBi .

28. HonorarundHonoraransprJch

(1J S ofern ni cht ausdrückl ich Unen tgeltl ichke it, aber auch nichts Anderes
vereinbart ist. wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessenen
Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachweislich eine  andere
Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers immer auf
dio älteste Schuld anzurechne . Der Hor.oraransprueh d es Be
rufsbe rechtigten ergibt sich aus der :zwi sche n ih m und seinem
Auftraggeber getrof fenen Vereinbarung. lrn Übrige r. geiten,d e unter Punkt
13. (Honorar) normierten Grundsätze.

(2/ Im Falle der Kündigung ist  der Honoraranspruch nach den bereits
erbrachten Leistungen. sofern sie für den Au!Uaggeber verwertbar sind. zu
aliquo tieren.

(31 Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UBG. das
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter
Unternehmern. wird ve!'Zlchtet.

29 Sonstiges

Die VerNe1sung e n des Punktes 23 auf Bestimrr unge1 des I Tei!es der
.A.u ftragsbedingungen gelten sinngemäß.

IV. TEIL

30 Geltungsbereich

Die Auft:agsbedrngungen des  IV. Teiles gelten a sschheßhch für
Verbra,;chergeschälte gemärJ Konsumen tenschu tzgesetz (Bundesgesetz
vom 8.3.197, 9 BGB ! Nr.1 4 0 i n der derze i1 g ül tigen Fa ss ur.g,

31 . Ergä nzende S e, s 'mrnu nger für Verbraucl-iergeschä fte

(11 Fü· Verträge zwischen Berufsberechtigten ur d Verbrauchernge!ter,
d•e zwir.genden Bestimmungen des Konsumentersc utz-gesetzes.

(2) Der Berufsberechtigte haltet nur für vorsä:zliche  und grob
fahrlässig verschuldete Verletz;;r:g der übcr·iommcoen Verpflichtungen.

(3J Ans'e lle ce r im Pun k t 8 Abs 2 AJ\B normierte n Begre.1zung, st auch
im Falie grober Fahrlässigkeit die Ersatzp'licht des Berufsberec, t tigt r
r.l cr t begre0.zt.



(4 ; Punkt .e Abs  3  AAS (Geltendmachung der Sc adenersatz·
ansprüche innerhalb eir.er bestimmten Frist) g'lt nicht.

(5) Rücktr;ttsrecht gemäß § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom
Berufsberechtigten dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben. so
kann er von seinem Vertragsantragoder vom Vertrag zurücktreten. Dieser
Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach
binnen einer Woche erklärt werden: die Frist beginnt mit der Ausfclgung
einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des
Be,utsberechtigten sowie eine Belehrung über das RDcktritts' echt enthält.
an den Verbraucher. frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des
Vertrages zulaufen. Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu.

wenn er selbst die geschäftliche Vcrb indur.g mit dem
Be•uisberechtigten oder dessen Beauftragten zwecks Schließur.g dieses
Vert„ages a·1ge ba  nt hat

zweiten Jahres hir atisgeschober. worden. In soichen Verträger kann die
Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden.

(cj Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in li t.a) genannter
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Berufsberechtigten und hat e:
dies del"I Verbraucher spätestens bei der Vertragsschileßung bekannt
gegeben. so können den Umständen angemessene. von den in lit.aJ und
b) genannten abweichende Kündigungsterm;ne und Kündigungstris!en
vereinbart werden.

(d) Eine  Kündigung des Verbrauchers die nicht instgerechl
ausgesprochen   worden ist. wird zum näc hs ten    nacr , Ablauf der
Kündigu  gsfrist liegenden Kündig"  ngstennir, wir  sam.

2. v,enr derr        Z,standekommer
Besprechunger zwischen der> Bete ili gle n
vorar:gogargensind odc,

des Ver:rages ke.r c
oder ihren  Beauftragten

3. bei Verträgen. bei denen die beide·seitiger,Le;stungen so'ort zu
e·bnngen s1rd wenn sie o;·:,;cr e<.veisevon Berufsberechtigten au'le,ha:o
!hrar Kan1•e· räumegeschl::>ssei' werde·1und das v1rah1barte Er.tgea€ 15
n·crt Jbers eigt.

Der R:lc :,•1; bedm' z,1 so·r.c• p _,cr ts·,, ·rksari k e , t dor Scrrii;iorr1. Es
genügt wenn der  Verbra,,cber  ein  Schr' ftst8ck. das s, er>e
Vert,agserk:ärung ode· die des Beru!sberechtigter enthält. dem
Beru:sberechtigten  mi: einem  Vermerk  zurückstu!lt. der erkenren lässt.
dass der Verbraucher  das  Zustandekommen oder  die  Aufrechterhaltung
des Vert, ages ablehnt. Es genügt. wenn die Erk!ärung innerhalb  einer
Woche abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher gemäß§ 3 KSchG vom Vertrag zurück. so hat Zug
um Zug

1. der Berufsberechtigte alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Z.insen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten  notwendigen  und nützlichen
Au Nand zu ersetzen.

2 der Verbraucher dem Beruisberechtigten den Wert der
Leistungen zu vergüten. soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden
Vorteil gereichen.

Gemäß§ 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt.

(6) Kostenvoranschläge gemäß§ 5 KSchG

Für d•e Erste:lu ng einas Kostenvoranschlagesim Sinn des§ 1170a ABGB
durch den Berufsberechtigten hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen. wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hmgewieser worder\ ist

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Bcrufsbcrcchtigten
zugrunde gelegt so gilt dessen Richtigkeit ais  gewährleistet. wer:n nicht
das Geger.teil ausdrücklich erkiärt ist.

(7 1 Mängelbeseitigung: Punk'. 7 wird ergänzt

Ist der Berufsberechtigte nach § 932 ABGB verpflichtet. scir c Leistungen
zu verbessern oder Fehlendes nachzutragen. so hat er diese Pflicht zu
erlüllen. an dem Ort an dem die Sache übergeben worden ist. Ist es für
den Verbrau cher !ur.lieh, die Werl<e und Unte1agen vorr.
Berufsberechtigten gesendel zu erhalten. so kann dieser diese
Übersendung auf seine Gefahr und Kosten vornehmen.

(8; Gcrich   stand: Anstelle Punkt 15 Abs 3:

Hat der Verbra cher im Inlandseinen Wohns;tz oder seinen gewöhnlicher'
Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage geger
ihn nach den §§ 88, 89. 93 At:s 2 und 104 Abs1 JN nur die Zuständigkeit
eines Gerichtes begrOndei werden. ir dessen Sprengel der Wohnsitz. der
gewöhnliche Aufenthal! oder der Or! der Beschäitigungliegt.

(91 Verträge iiber wieder enrendel e'stunger,

(a} Verträge. durch die  sich der Berufsbe·echligte zu
Werkieistungen und der Verbraucher zu wiederholter, Geldzahlungen
verpflichten und die für eine unbestimmte oder eine  e:11 Jahr
übersteigende Zeit geschlossen worden sind. kann der Verbraucher unte:
Einhaltung einer zweimonatigenFrist zum Ablauf des  e·stcn Jahres.
nacM1er zum Ablauf jeweils eines haiben Jahres kündigen.

:b1 Ist die Gesamtheit der l eisr•.mgen eine nach ihrer Ar: unteitbare
Le,su ng. deren  Umfang und Prels  schon  bei der Vertragsschließung
bestimmt sind. so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des


